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Ergebnisbericht 

Ergebnisbericht zum Akkreditierungs-
verfahren des Doktoratsstudiengangs 
„Künstlerisches Doktoratsstudium“ der 
Gustav Mahler Privatuniversität für Musik 
(GMPU), durchgeführt in Klagenfurt am 
Wörthersee 

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein 
Akkreditierungsverfahren zu oben genanntem Antrag gemäß § 24 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idgF, iVm § 2 Privathochschulgesetz 
(PrivHG), BGBl. I Nr. 74/2011 idgF sowie § 18 Privathochschul-Akkreditierungsverordnung 
2021 (PrivH-AkkVO 2021) durch. Gemäß § 21 HS-QSG veröffentlicht die AQ Austria folgenden 
Ergebnisbericht: 

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte: 

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag eingelangt am 05.09.2023 

Mitteilung an Antragstellerin: Abschluss der Antragsprüfung 31.10.2023 
Bestellung der Gutachter*innen und Beschluss über Vorgangsweise des 
Verfahrens für die 1. Begutachtung des Antrags 15.12.2023 

Information an Antragstellerin über Gutachter*innen 15.12.2023 
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Online-Vorbereitungsgespräch mit Gutachter*innen 12.01.2024 

Vorbereitungstreffen mit Gutachter*innen 15.02.2024 

Vor-Ort-Besuch 16.02.2024 

Nachreichungen während des Vor-Ort-Besuchs eingelangt am 16.02.2024 

Vorlage des Gutachtens 15.04.2024 

Übermittlung des Gutachtens an Antragstellerin zur Stellungnahme 15.04.2024 

Übermittlung der Kostenaufstellung an Antragstellerin zur Stellungnahme 24.04.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten eingelangt am 06.05.2024 

Beschwerde der Antragstellerin gegen Verfahrensführung eingelangt am 06.05.2024 
Übermittlung der Stellungnahme an die von der Beschwerde nicht 
betroffenen Gutachter*innen 12.06.2024 

Beratung der Beschwerde und Beschluss einer Stellungnahme durch das 
Board 03.07.2024 

Ergänzende Äußerung zur Beschwerde und Replik auf die Stellungnahme 
des Boards durch die Antragstellerin 29.07.2024 

Mediationsgespräch zwischen Antragstellerin und Geschäftsstelle der AQ 
Austria unter Leitung des Vorsitzenden der Beschwerdekommission 11.09.2024 

Stellungnahme des Universitätsrates der GMPU im Beschwerdeverfahren 29.10.2024 
Beschluss des Boards der AQ Austria zur Fortführung des 
Akkreditierungsverfahrens, Abberufung der studentischen Gutachterin und 
2. Begutachtung des Antrags 

20.11.2024 

Information an Gutachterin Helga Arias über Abbestellung 26.11.2024 
Gutachterliche Einschätzung der Stellungnahme durch ursprüngliche 
Gutachter*innengruppe 30.01.2025 

Übermittlung der gutachterlichen Einschätzung an die Antragstellerin 06.02.2025 
Beschluss der Vorgangsweise und Bestellung der Gutachter*innen für 2. 
Begutachtung des Antrags 02.04.2025 

Information an Antragstellerin über Gutachter*innen 10.04.2025 

Einwand der Antragstellerin gegen die bestellten Gutachter*innen 29.04.2025 

Beharrungsbeschluss des Boards zur Bestellung der Gutachter*innen 14.05.2025 

1. Online-Vorbereitungstreffen für die 2. Begutachtung des Antrags 09.07.2025 

2. Online-Vorbereitungstreffen für die 2. Begutachtung des Antrags 08.09.2025 

Einreichung von Ergänzungen zum Antrag durch Antragstellerin 08.09.2025 

Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch 30.09.2025 

Vorbereitungstreffen mit Gutachter*innen zum 2. Vor-Ort-Besuch 06.10.2025 

2. Vor-Ort-Besuch 07.10.2025 

Nachreichung nach dem 2. Vor-Ort-Besuch 13.10.2025 

Weitere Nachreichungen nach dem 2. Vor-Ort-Besuch 21.11.2025 

Vorlage des 2. Gutachtens 18.12.2025 

Übermittlung des 2. Gutachtens an Antragstellerin zur Stellungnahme 19.12.2025 

Stellungnahme der Antragstellerin zum 2. Gutachten 10.01.2026 
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Akkreditierungsentscheidung des Boards der AQ Austria 29.01.2026 

Genehmigung des Bescheids durch die zuständige Bundesministerin 12.02.2026 

Zustellung des Bescheids 26.02.2026 

Rückzug der ruhendgestellten Beschwerde gegen die Verfahrensführung 13.03.2026 
 
Die Antragstellerin reichte den Antrag zum oben genannten Verfahren am 05.09.2023 ein. Für 
dessen Begutachtung bestellte das Board der AQ Austria am 15.12.2024 folgende 
Gutachter*innen:  
 

Name  Funktion & Institution Kompetenzfeld 

Prof. Dr. 
Matthias 
Hermann  

Prorektor für Studium, Lehre und 
künstlerische Forschung / 
Staatliche Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Stuttgart 

wissenschaftliche Qualifikation und 
facheinschlägige Berufstätigkeit im 
Bereich musikalische 
Aufführungskunst (Orchesterleitung) 

Prof.in Dr.in 
Susana Zapke 

Professorin für historische 
Musikwissenschaft / Musik und 
Kunst Privatuniversität der Stadt 
Wien 

wissenschaftliche Qualifikation im 
Bereich historische 
Musikwissenschaft  

Jun.-Prof.in 
Dr.in Miriam 
Akkermann 

Juniorprofessorin für empirische 
Musikwissenschaft / Seminar für 
Musikwissenschaft / Technische 
Universität Dresden 

wissenschaftliche Qualifikation und 
facheinschlägige Berufserfahrung im 
Bereich Computermusik 

Mag.a Helga 
Arias 

Künstlerisch-wissenschaftliches 
Doktorat / Anton Bruckner 
Privatuniversität Linz 

studentische Erfahrung im Bereich 
Komposition und Computermusik 

 
Die Antragstellerin erhob gegen die bestellten Gutachter*innen innerhalb der gesetzten Frist 
keine Einwände. Das Gutachten wurde am 15.04.2024 vorgelegt und noch am selben Tag der 
Antragstellerin zur Stellungnahme übermittelt. Darin wurden folgende Prüfkriterien der 
Privathochschulakkreditierungsverordnung 2021 (PrivH-AkkVO 2021) als nicht erfüllt bewertet: 
 

• § 18 Abs. 2 Z 1 [Forschungskonzept der Hochschule und des Studiengangs] 
• § 18 Abs. 2 Z 2 [Forschungsschwerpunkte des Doktoratsstudiengangs] 
• § 18 Abs. 2 Z 3 [Kooperationen für den Doktoratsstudiengang] 
• § 18 Abs. 3 Z 4 [Dialog der Studierenden mit Wissenschaftsgemeinschaft] 
• § 18 Abs. 4 Z 1 [Profil und intendierte Lernergebnisse] 
• § 18 Abs. 4 Z 3 [Inhalt und Aufbau des Studienplans] 
• § 18 Abs. 5 Z 1 [hauptberufliche Professuren] 
• § 18 Abs. 5 Z 2 [Anzahl und Qualifikation des wissenschaftlichen Personals]  

 
Die Antragstellerin reagierte darauf am 06.05.2024 zum einen mit einer kritischen 
Stellungnahme, zum anderen mit einer Beschwerde gegen den Verfahrensablauf gemäß § 13 
Abs. 1 HS-QSG, nachdem ihr ein Befangenheitsgrund gegen die studentische Gutachterin, Frau 
Mag.a Helga Arias, bekannt geworden war. In einem vom Vorsitzenden der 
Beschwerdekommission der AQ Austria moderierten Gespräch zwischen der Geschäftsstelle der 
AQ Austria und der Antragstellerin, erklärte sich letztere, unter Bedingung einer zusätzlichen 
Begutachtung des Antrags, bereit, ihre Beschwerde ruhendzustellen. 
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Für diese zusätzliche Begutachtung wurde eine zweiköpfige Gutachter*innengruppe sowie ein 
2. Vor-Ort-Besuch am Standort der Antragstellerin vereinbart. Für die Durchführung dieser 2. 
Begutachtung des Antrags bestellte das Board der AQ Austria folgende Gutachter*innen: 
 
Name  Funktion & Institution Kompetenzfeld 

Prof.in Dr.in Kristel 
Pappel 

Head of the Center for Doctoral Studies, 
Chair of Doctoral Council, Professor of 
music history /  
Estonian Academy of Music and Theatre 

wissenschaftliche 
Qualifikation im Fachbereich 
künstlerische Forschung, 
Musikwissenschaft und MAK 

Prof. Robert 
Christoph Bauer 

Professur für Musiktheorie mit 
Schwerpunkt Künstlerische Forschung / 
Hochschule für Musik Freiburg 

wissenschaftliche 
Qualifikation im Fachbereich 
Komposition und 
künstlerische Forschung 

 
Die Antragstellerin erhob am 29.04.2025 einen Einwand gegen die bestellten Gutachter*innen 
und begründete diesen mit ihrer Ansicht nach unzureichender Expertise für künstlerische 
Forschung. Das Board der AQ Austria beriet in seiner 92. Sitzung am 14.05.2025 diesen 
Einwand und beschloss, dem Einwand nicht stattzugeben, da aus seiner Sicht die fachliche 
Eignung der bestellten Gutachter*innen gegeben war und kein Grund für eine anderweitige 
Entscheidung vorlag. 
 
Zur Vorbereitung der zusätzlichen Begutachtung reichte die Antragstellerin am 08.09.2025 
ergänzende Unterlagen ein, die zum einen den Stand der fortlaufenden Maßnahmen zur 
Realisierung des geplanten Doktoratsstudiengangs, zum anderen die Umsetzung der 
Empfehlungen aus dem Gutachten vom 15.04.2024 dokumentieren. Der zweite Vor-Ort-Besuch 
am Standort der Antragstellerin fand am 07.10.2025 statt, das zweite Gutachten wurde am 
18.12.2025 fertiggestellt und am 19.12.2025 der Antragstellerin zur Stellungnahme 
übermittelt. Darin stellten die Gutachter*innen wesentliche Fortschritte in der Umsetzung des 
Vorhabens gegenüber dem ursprünglichen Antrag fest und bewerteten dementsprechend alle 
Prüfkriterien als erfüllt ein. Sie empfahlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des 
beantragten Studiengangs. 
 
 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria sah, auch unter Berücksichtigung der Bewertungen im Gutachten 
vom 15.04.2024, keinen Grund von der Empfehlung im Gutachten vom 18.12.2026 
abzuweichen und entschied am 29.01.2026, dem Antrag der Gustav Mahler Privatuniversität 
für Musik auf Akkreditierung des Doktoratsstudiengangs „Künstlerisches Doktoratsstudiums“ 
stattzugeben, da die Akkreditierungsvoraussetzungen erfüllt waren. 
 
Die Entscheidung wurde am 12.02.2026 von der zuständigen Bundesministerin genehmigt und 
der entsprechende Bescheid am 26.02.2026 zugestellt. Die Antragstellerin zog daraufhin ihre 
ruhendgestellte Beschwerde gegen die Verfahrensführung vom 06.05.2024 zurück. 
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4 Anlagen 

• Gutachten vom 15.04.2024 
• Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten vom 15.04.2024 
• Gutachten vom 18.12.2025 
• Stellungnahme der Antragstellerin vom 18.12.2025 



 

 

Gutachten zum Verfahren zur Akkreditierung 

eines künstlerischen Doktoratsstudiengangs 
der Gustav Mahler Privatuniversität für 

Musik, durchgeführt in Klagenfurt 
 

gemäß § 7 der Privathochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (PrivH-AkkVO) 

 

 

Wien, 15.04.2024 
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Die Antragstellerin legt im Antrag den Prozess zur Entwicklung des Doktoratsstudiengangs dar. 

Ausgehend von einer internen und externen Bedarfs- und Berufsfeldanalyse sind 

Projektmanagement, Kommunikationskonzept und Qualitätsmanagement beschrieben. 

In der internen Bedarfs- und Berufsfeldanalyse wurden einerseits Studierende befragt, und 

andererseits hatten Wissenschaftler*innen und Künstler*innen die Möglichkeit, eine 

Stellungnahme bezüglich einer potentiellen Aufwertung der künftigen Employability durch ein 

Doktoratsstudium abzugeben. Von dieser Möglichkeit haben sieben Lehrpersonen Gebrauch 

gemacht. Die externe Erhebung durch die JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 

bezog sich auf das Studienangebot in Österreich und im Alpen-Adria-Raum sowie die 

Positionierung der Privatuniversität in der nationalen Hochschullandschaft, die 

Studierendenmobilität und soziodemografischen Merkmale von Studierenden an 

österreichischen Musikuniversitäten, die inhaltliche Anknüpfungsfähigkeit des künstlerischen 

Doktoratsstudiums vor dem Hintergrund der an der Privatuniversität gebotenen Master- und 

Bachelor-Ausbildung, die Wahrnehmung und Interesse an einem künstlerischen und 

wissenschaftlichen Doktoratsprogramm an der Privatuniversität sowie Einschätzungen zur 

Employability von Absolvent*innen künstlerischer Doktoratsprogramme. Neben der Auswertung 

von Sekundärdaten wurden qualitative Interviews mit verschiedenen Zielgruppen sowie eine 

Online-Umfrage unter Student*innen und Absolvent*innen der Privatuniversität durchgeführt. 

Diese Online-Umfrage hatte eine Rücklaufquote von 23,5%. 

Als wesentliche Ergebnisse der internen Bedarfs- und Berufsfeldanalyse werden das 

grundsätzliche Interesse seitens der Studierenden, die durch ein Doktorat erhöhte individuelle 

Sichtbarkeit und die verbesserten Chancen für den Einstieg in eine akademische Karriere 

genannt. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach künstlerischen 

Universitätsprofessuren mit Forschungsanteil und nach Universitätsprofessuren für Artistic 

Research steigen wird. Aber auch in anderen Berufsfeldern der Bereiche Kunst, Kultur und 

Bildung erhöhen sich die Anstellungschancen. Bezüglich der internen Bedarfsanalyse ist kritisch 

anzumerken, dass sich nur 8,5 % der Student*innen an der Umfrage beteiligten und die 

Ergebnisse daher kaum als belastbar einzuschätzen sind. 

Weitere wichtige Ergebnisse der externen Bedarfsanalyse bezogen sich auf die Positionierung 

der Privatuniversität im Alpen-Adria-Raum sowie die inhaltliche Fokussierung des 

Doktoratsstudiengangs mit den drei Bereichen Musikalische Aufführungskunst, Komposition 

sowie Klang und Intermedia. Zu den Schwerpunkten in diesen Bereichen zählen unter anderem 

die Auseinandersetzung mit Historischer Aufführungspraxis und Psychologie der 

Aufführungspraxis, Instrumentalkomposition sowie Musiktheorie für den 

Forschungsschwerpunkt Komposition und Klang und Medienkunst/Installation für den 

Forschungsschwerpunkt Klang und Intermedia. Elektroakustische Komposition stellt eine 

Schnittmenge zwischen den Forschungsschwerpunkten Komposition und Klang und Intermedia 

dar. 

Das Projekt wurde während der gesamten Laufzeit von der Agentur für Öffentlichkeitsarbeit 

GmbH Maiers Büro  begleitet, die im Allgemeinen 

für Kommunikations- und PR-Angelegenheiten der GMPU zuständig ist. Als zentrale Felder der 

Kommunikationsstrategie wurden die interne Kommunikation, die Kommunikation über die 

Homepage, und die News-Online-Plattform der Privatuniversität NOTES sowie über die Medien 

genannt. Über die Medien wurden bereits erste Grundinformationen über die Einrichtung eines 

künstlerischen Doktoratsstudiums kommuniziert. 
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In ihrem Leitbild bekennt sich die GMPU explizit zu Innovation in Forschung, Lehre, Musikpraxis, 

Wissenschaft und Kunst. Ihre Einbettung im Konzerthaus Klagenfurt betont das 

Ineinandergreifen von Studium, Forschung und Praxis. Die Kooperationen mit nationalen und 

internationalen Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Partnerinstitutionen gewährleisten 

nicht nur die Qualität, sondern ermöglichen eine rege Studien- und Lehrmobilität. 

 

Die GMPU vertritt zwei gesamtuniversitäre Kernbereiche, einen im Bereich der Wissenschaft 

und einen im Bereich der Kunst. Für beide Kernbereiche ist ein Doktoratsstudiengang 

vorgesehen: der im vorgelegten Antrag beschriebene künstlerische Doktoratsstudiengang im 

Bereich Kunst und ein in der längerfristigen Planung vorgesehener wissenschaftlicher 

Doktoratsstudiengang. 

Als Qualitätsziele werden Studien und Lehrgänge im Bereich der Musik in künstlerischer, 

pädagogischer und wissenschaftlicher Ausrichtung angegeben. Zu den Profil- und 

Qualitätszielen zählen die Entwicklung der Wissenschaft und Bildung durch Entwicklung und 

Erschließung der Künste (EEK) sowie die Lehre der Kunst. Das angebotene Spektrum umfasst 

drei Bereiche:  

1. Die künstlerische, wissenschaftliche, künstlerisch-pädagogische, künstlerisch-

wissenschaftliche und künstlerisch-pädagogisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung und 

-ausbildung 

2. Die Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten (die aus der Anwendung wissenschaftlicher 

Fähigkeiten resultiert) und 

3. Die Ausbildung von künstlerisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten auf höchstem Niveau. 

 

Die GMPU sieht den Begriff der Entwicklung und Erschließung der Künste (EEK) - wie im UG 

2002 vorgesehen – wie auch die forschungsgeleitete Lehre als substantiellen Bestandteil ihres 

Selbstverständnisses, wodurch die gesellschaftliche Verantwortung (Third Mission) als implizites 

Ziel erfüllt ist. Die Definition von Artistic Research erfolgt in Anlehnung an Borgdorff et al.: Im 

Zentrum von Artistic Research stehen Kunstschaffende als involvierte Forschende, 

deren künstlerische Praxis zentraler Teil der Methode ist. Künstlerische Prozesse sind somit 

Gegenstand der Forschung und als solche zugleich Vehikel zur Wissens- und 

Erkenntnisgenerierung. Es folgt eine extensive Darstellung über die historische Entwicklung des 

Begriffs EEK, die aus Sicht der Gutachter*innen nicht zwingend Teil eines Antrags sein sollte, 

zumal hierzu nicht eine eigene Lesart geboten wird. Dafür fehlt eine nachvollziehbare 

Aufstellung des profilbildenden Studienangebots im Bereich der Artistic Research/EEK, die mit 

der eigenen Definition im Einklang steht.  

 

An der GMPU wurde ein Gremium Forschung-Lehre-Praxis (FOLEP) eingerichtet, das aus den 

Forscher*innen, Studiendekan*innen, zwei vom Senat zu bestimmenden Lehrenden, allen 

Institutsvorständ*innen und zwei vom Senat zu bestimmenden Studierenden zusammengestellt 

ist. Das beratende Gremium, das sich u.a. auch mit dem Bereich der Forschung/EEK befasst 

und den Einrichtungen der GMPU Empfehlungen erteilt, ist daher für die Profilbildung der 

Privatuniversität und der Studiengänge / Doktorat zuständig. Es bleibt im Antrag aber unklar, 

wer die von der Antragstellerin benannten "Forscher*innen" sind. Es handelt sich hierbei um 

eine gegriffene Bezeichnung, während die anderen Mitglieder des Gremiums sich qua Funktions- 

oder Stellenbezeichnung zuordnen lassen. Da die künstlerische Praxis als zentraler Teil der 

Forschungsmethode beschrieben wird, genügt offensichtlich ein entsprechendes persönliches 

Selbstverständnis, um sich als Forscher*in zu definieren. Dadurch wird ein zentraler Aspekt von 

Forschung, die im nationalen Qualifikationsrahmen für die Stufe 8 definierte 

wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung, außer Kraft gesetzt. Näheres zu dieser 

Thematik ist in § 18 Abs. 4 PrivH-AkkVO 2021 ausgeführt. 
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Die drei Forschungsschwerpunkte des Doktoratsstudiums: Musikalische Aufführungskunst 

(MAK), Komposition sowie Klang und Intermedia ergeben sich nicht aus einer übergeordneten 

inhaltlichen oder strategischen Überlegung, sondern werden im Antrag aus der Historie des 

Hauses (Kärntner Musikverein bzw. Musikschule, Konservatorium) und den vorhandenen 

Ressourcen sowie personellen Besetzungen an der GMPU abgeleitet. Drei 

Universitätsprofessuren sollen die Hauptbetreuung der Dissertationen in ihren jeweiligen 

Fachgebieten übernehmen. Geplant sind eine zusätzliche Professur für Klang und Intermedia 

(2024/25), eine Professur für Elektroakustische Komposition (2026/27) und eine zusätzliche 

Professur für Musikalische Aufführungskunst (2025/26). 

 

Es wäre empfehlenswert zu beschreiben, inwiefern diese Ausschreibungen den Zielen der 

Artistic Research-Schwerpunkte im Doktorat entsprechen und welche Bereiche damit abgedeckt 

werden sollen bzw. worin die Singularität dieses Angebots im internationalen Vergleich 

besteht. Zu weiteren Ausführungen siehe hierzu auch die Bewertung unter § 18 Abs. 5 

[Personal] PrivH-AkkVO 2021. 

 

Zwischen den Doktoratsschwerpunkten und den künstlerisch-wissenschaftlichen 

Forschungsschwerpunkten und Projekten des Hauses sowie zwischen den 

Doktoratsschwerpunkten untereinander (MAK, Komposition und Klang und Intermedia) sollen 

Brücken geschlagen und Synergien ermöglicht werden. Wie diese Verzahnung tatsächlich 

funktioniert, ist derzeit nicht ersichtlich. Das Verständnis von Artistic Research zeigt 

unterschiedliche Auffassungen unter den vorgesehenen Hauptbetreuer*innen. Die hier 

beschriebene Diskrepanz im Hinblick auf einen auf die künstlerische Praxis bezogenen 

Forschungsbegriff wurde insbesondere beim Vor-Ort-Besuch eklatant deutlich. Es zeigten sich 

hier in den Gesprächen neben professionellen Einschätzungen auch Ausführungen, die aus Sicht 

der Gutachter*innen durchaus ein ausgesprochen naives Verständnis von Forschung zeigen. 

Die angeführten Projekte, Workshops, Masterclasses und Seminare, die auch von 

Doktoratsstudierenden belegt werden können, sind zwar im Bereich der Bachelor- und 

Masterstudien adäquat, für das Doktorat fehlen jedoch entsprechende inhaltliche Angaben und 

ein singuläres Profil, das sich von den restlichen Studienangebote der GMPU abhebt und im 

nationalen und internationalen Vergleich ein Alleinstellungsmerkmal darstellt.  

 

Der universitäre Anspruch kann insbesondere für den Schwerpunkt Musikalische 

Aufführungskunst nicht nachvollzogen werden. (Für den Schwerpunkt Klang und Intermedia 

fehlen darüber hinaus die materiellen Grundbedingungen, etwa die Ausstattung eines 

entsprechend dotierten Studios für Elektronik).  

 

Die Sichtbarkeit des geplanten Doktoratsstudiums ist sowohl im nationalen als auch im 

internationalen Kontext als ausgesprochen überschaubar einzustufen. So werden die gleichen 

Forschungsschwerpunkte beispielsweise bereits an der Kunstuniversität Graz in gänzlich 

anderem Maßstab und Umfeld angeboten. 

 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen nicht erfüllt. 

 

Empfehlung: Die Gutachter*innen empfehlen eine schärfere und klarere Verbindung zwischen 

der künstlerischen Expertise des Hauses und den für das Doktoratsstudium konzipierten 

Schwerpunkten (Komposition, Musikalische Aufführungspraxis und Klang und Intermedia) 

sowie eine klare Trennung zwischen „traditioneller“ künstlerischer Praxis und Artistic Research 

als neuer Form des Zugangs zu neuen Erkenntnissen (Wissensgenerierung) in der Kunst. 
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außeruniversitäre Kooperationen mit hochschulischen und gegebenenfalls außerhochschulischen 

Partnerschaften im In- und Ausland und fördert die Teilnahme der Doktoratsstudierenden an Fachtagungen im 

In- und Ausland. 

 

Die Privatuniversität bietet einen Austauschplan mit regionalen (Klagenfurt, Kärnten und Alpen-

Adria-Raum), nationalen und internationalen akademischen, wissenschaftlichen und 

künstlerischen Einrichtungen an. 

 

Zu den internationalen Partnerschaften gehören auch Institutionen, die im Bereich der 

künstlerischen Forschung von großer Bedeutung sind, wie das Orpheus Institut in Gent. Mit 

dieser Institution haben in den letzten Jahren bereits Austausch und Zusammenarbeit 

stattgefunden, so dass eine künftige Kooperation nach Einrichtung des Promotionsprogramms 

plausibel erscheint. Eine weitere Institution ist die Musikakademie der Universität Ljubljana, mit 

der ebenfalls schon eine Kooperation besteht. Mit diesen beiden Institutionen sind die mögliche 

Zweitbetreuungen von Doktoranden, der akademische Austausch und die Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen sowie die Zusammenarbeit in Forschungsprojekten geplant. 

 

Im Rahmen der Spezialisierung Klangkunst und Intermedia ist die Zusammenarbeit mit der 

Akademie der Schönen Künste Venedig, dem Fachbereich Neue Medienkunst und der 

Hochschule der Künste Bern besonders zu erwähnen. Die Bereitschaft zu diesen Kooperationen 

wird derzeit lediglich durch Memorandums of Understanding und Letters of Intent ausgedrückt.  

Auf nationaler Ebene ist die wichtigste Kooperation diejenige mit der MDW, die die 

Zusammenarbeit bei der Zweitbetreuung von Doktoranden und die Möglichkeit der Teilnahme 

an Lehrveranstaltungen umfasst. 

 

Regionale Kooperationen betreffen vor allem die Möglichkeit der Nutzung von Plattformen und 

unterstützenden Räumen bzw. der Infrastruktur für Forschung und künstlerische Praxis sowie 

für Präsentationen von Doktorand*innen. Dazu gehören das Mahler Forum für Musik und 

Gesellschaft, das Musil-Museum, das Museum Moderne Kunst Kärnten (MMKK), das Zentrum 

zeitgenössischer Musik (ZZM) und die Internationale Gesellschaft für Neue Musik / Sektion 

Kärnten (IGNM Kärnten), der Verein zur Förderung des Kärntner Sinfonieorchesters 

(VFKSO), das Landesmuseum für Kärnten und Mitgliedschaft Landschaft des Wissens | 

Wissenschaftsverein Kärnten. 

 

Die Gutachter*innen sind jedoch der Ansicht, dass es bei einer so geringen Zahl von 

Doktorand*innen und der fehlenden Möglichkeit, keine Peers vor Ort in dem jeweils gewählten 

Fachgebiet zu haben, unwahrscheinlich ist, dass für die Doktorand*innen, insbesondere in den 

ersten Jahren, eine Forschungsgemeinschaft mit ausreichender Ermutigung und 

entsprechendem Austausch geschaffen wird. Die Möglichkeit eines intensiven Dialogs mit 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und/oder Künstlerinnen und Künstlern wird mit den 

genannten, im Hinblick auf das geplante Doktoratsstudium weitgehend unspezifisch verorteten 

Kooperationsvorhaben, als nicht gegeben eingeschätzt. Lediglich für den 

Forschungsschwerpunkt Klang und Intermedia sind mit der Akademie der Schönen Künste 

Venedig, New Media Art Department, und der Hochschule der Künste Bern (hier: Sound Art) 

inhaltlich belastbare Kooperationsstrukturen vorgesehen, die Forschungs- und Lehraufenthalte 

(in geeigneten Formaten) umfassen. Für die Forschungsschwerpunkte Komposition und 

Musikalische Aufführungskunst lassen sich derart zielführende Kooperationsstrukturen nicht 

darstellen. 
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Die derzeit vorhandenen Lehrpersonen weisen eine im obigen Sinne definierte 

Forschungsexpertise in den Bereichen Klang und Intermedia sowie Komposition auf, wobei 

beide Fächer durch jeweils eine Lehrperson vertreten sind. Für den Bereich musikalische 

Aufführungskunst kann diese Expertise derzeit nicht dargestellt werden. Für eine adäquate 

Betreuung von Dissertationsprojekten ist aus Sicht der Gutachtergruppe eine inhaltliche und 

fachliche Breite dieser Disziplinen aber auch nicht gegeben, da auch die Bereiche Komposition 

bzw. Klang und Intermedia nur durch Einzelpersonen vertreten sind. 

Zwar stellt die Antragstellerin die wissenschaftliche Expertise durch die Benennung des 

Doktoratsstudiengangs als "künstlerisches Doktorat" zurück, im Antrag sind aber an vielen 

Stellen eindeutige Verweise auf wissenschaftliche Standards für die angestrebte Promotion zu 

finden. Auch im Vorortbesuch kamen wiederholt unterschiedliche Auffassungen bezüglich 

wissenschaftlich begründeter Standards zu Tage. Da es sich um einen Promotionsstudiengang 

handelt, kann aus Sicht der Gutachtergruppe auf die oben genannte Forschungsexpertise nicht 

verzichtet werden. Im Vorortbesuch verwiesen auch die tragenden Akteure der 

Forschungsfelder Klang und Intermedia sowie Komposition genau auf diese Expertise. 

Der Personalstand ließe sich sicher anders bewerten, wenn der für 2027/28 dargestellte 

Stellenplan bezüglich des Doktoratsstudiums vollständig umgesetzt ist und klar ist, welche 

Personen mit welcher Expertise die im Antrag genannten Fächer vertreten. 

Dabei ist sicher auch die für 2026 vorgesehene Einrichtung eines Vizerektorats für Forschung 

eine Schlüsselposition. Der Antrag weist hierzu bereits Aufgaben zu (Mitwirkung bei der 

forschungsbezogenen Stellenbesetzung, strategische Weiterentwicklung der Forschung und des 

Forschungsangebots, Qualitätssicherung von Laufbahnstellen mit Qualifizierungs-

vereinbarungen, Qualitätssicherung der Forschung), es handelt sich aber um eine rein 

prognostische Darstellung. 

Die im Anhang genannten, für den Zeitraum 2028 vorgesehenen Stellen sind als 

Assistenzprofessuren (1,5 VZÄ), Senior Artist/Senior Lecturer/Senior Scientist (gesamt 3,0 

VZÄ) und Universitätprofessuren (5,59 VZÄ gegenüber 3,19 VZÄ in 2024) aufgeführt. Die 

Stellen sind den Bereichen Musikalische Aufführungskunst (1 Assistenzprofessur, 2 x 0,5 Senior 

A/L/S, 1 Universitätsprofessur), Komposition (2 x 0,5 Senior A/L/S, 1 Universitätsprofessur), 

Klang und Intermedia (2 x 0,5 Senior A/L/S, 0,5 Universitätsprofessur) sowie dem Bereich 

Nachwuchsförderung Bereich Musikalische Aufführungskunst (1 VZÄ Assistenzprofessur) 

zugeordnet. Es zeigt sich, dass hier noch intensiver Klärungsbedarf besteht. Zum einen sind die 

Stellen bezüglich ihrer Nomenklatur nicht eindeutig beschrieben, zum anderen werden hier 

überraschenderweise alle drei Forschungsschwerpunkte unter dem Label "Musikalische 

Aufführungskunst" zusammengefasst (s. "MAK - Univ. Prof. für Elektroakustische 

Komposition"). Diese Widersprüchlichkeit wird im Stellenplan nicht aufgelöst. Die im Stellenplan 

zu findenden Auflistungen sind pauschale Zuordnungen zu einzelnen Forschungsbereichen, es 

handelt sich dabei nicht um Stellenbeschreibungen, aus denen sich die Wirksamkeit für das 

beantragte Doktoratsstudium erkennen lässt. Aus heutiger Sicht ist die Offenheit verständlich, 

dass Stellen sowohl als Lecturer, als auch als Scientist oder Artist besetzt werden können sollen. 

Damit geht aber einher, dass die Stellen bezüglich ihrer Profils und ihrer faktischen Einbindung 

in das Doktoratsstudium für die Gutachter*innen nicht greifbar und bezüglich des Profils 

bewertbar sind. Belastbare Stellenbeschreibungen liegen nicht vor. 

Es bleibt festzuhalten, dass derzeit lediglich 14,6% der für 2027/28 vorgesehenen Stellen 

besetzt sind. Eine belastbare Einschätzung bezüglich der Frage, ob die Antragstellerin über 

ausreichend hauptberufliche Professorinnen oder Professoren, die die inhaltliche und 

methodische Breite der Disziplin angemessen abdecken, um Dissertationsprojekte adäquat zu 

betreuen, verfügen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Zum Zeitpunkt 

der Begutachtung 2024 ist diese Einschätzung bezüglich des aktuellen Personalstands klar zu 

verneinen. 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen nicht erfüllt. 
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Privatuniversitäten gewährleistet werden. Beabsichtigte Effekte sind die nationale, 

interregionale (Alpen-Adria) und internationale Kooperationsfähigkeit und Anerkennung, eine 

Komplettierung der Employability des Musikstudiums sowie die Steigerung der Anziehungskraft 

der Gustav-Mahler Privatuniversität." (ebd. S. 60). 

 

Im Antrag selbst hat die Privatuniversität eine detaillierte Finanzplanung für das 

Doktoratsprogramm in den Jahren 2023-2028 vorgelegt. Die Finanzplanung umfasst 

Einnahmen  aus Studiengebühren, externen Förderungen durch 

die Nachwuchsförderung des Landes Kärnten, Sponsoring, Eintritte, Vermietungen und 

Veranstaltungen. Auf der Ausgabenseite sind Personalausgaben (für den geplanten 

Stellenaufwuchs gemäß Personalentwicklung 2024-2028) und Sachausgaben aufgeführt. Im 

Bereich der Sachausgaben sind insbesondere die Positionen für Investitionen (hier in erster 

Linie Büroausstattung und technisches Equipment im Bereich Audio), Reisekosten für 

Angehörige der Privatuniversität, Honorare und Reisekosten für externe Personen und 

Promotionsstipendien zu nennen.  

 

 

Während bis zum Vor-Ort-Besuch noch keine valide Bestätigung seitens des Landes Kärnten 

vorgelegt werden konnte, wurde dies im Zuge einer Nachreichung nachgeholt. Mit Schreiben 

vom 20.2.2024 wurde seitens der Landesregierung bestätigt, dass die im Finanzierungsplan der 

Privatuniversität dargelegten Ausgaben vom Land Kärnten in vollem Umfang übernommen 

werden. 

 

Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen erfüllt. 

 

4 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 

Die Antragstellerin legt mit dem vorgelegten Antrag auf Einrichtung eines künstlerischen 

Doktoratsstudiums ein insbesondere für eine vergleichsweise kleine Institution ambitioniertes 

Vorhaben vor. Aus der Antragstellung und beim Vor-Ort-Besuch wurde deutlich, dass sich ein 

engagiertes Kernteam mit großem Eifer um die vorbereitenden Prozesse und die Ausarbeitung 

des Antrags bemüht hat. Es ist verständlich, dass nur wenige Personen der Antragstellerin in 

die Entwicklung des geplanten Doktoratsstudiums involviert sind. Das Engagement und die 

Planungsarbeiten am dargelegten Vorhaben sind grundsätzlich wertschätzend zu würdigen. 

 

(1) Entwicklung und Qualitätssicherung des Doktoratsstudiengangs 

Der geplante Doktoratsstudiengang wurde in einem im Rahmen der Möglichkeiten der 

Antragstellerin breit aufgestellten Prozess vorbereitet, die Einbindung in das örtliche 

Qualitätssicherungsystem ist gewährleistet. Dennoch blieben auch beim Vor-Ort-Besuch 

wesentliche Fragen bezüglich der Entwicklung des vorgelegten Studiengangs ungeklärt: die 

Ausrichtung des Doktoratsstudiengangs auf ein rein künstlerisches Doktorat einerseits und die 

klare Vorgabe wissenschaftlicher Standards in der Promotionsordnung andererseits stehen in 

einem unaufgelösten Widerspruch zueinander. Auch die Vorgabe des Nationalen 

Qualifikationsrahmens VIII bezüglich einer wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung ist 

im vorgelegten Studiengang nicht angemessen verankert. Der Begriff der Artistic Research wird 

als gegriffene Setzung implementiert, eine auf die Möglichkeiten der Antragstellerin spezifizierte 

Definition findet nicht statt. 

 

(2) Forschungsumfeld 
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Mit Ausnahme des geplanten Schwerpunkts Klang und Intermedia verfügt die 

Antragstellerin über kein für ihr Vorhaben signifikant relevantes Forschungsumfeld. Die 

geplante Community von Doktoratsstudierenden in Klagenfurt wird dauerhaft zu klein sein, um 

einen belastbaren Forschungsdiskurs zu etablieren. Das Forschungsumfeld muss neu konzipiert 

werden. 

 

(3) Betreuung und Beratungsangebote 

Die Antragstellerin sieht eine angemessene Infrastruktur für die Beratung von 

Doktoratsstudierenden vor, wenn auch wichtige Positionen erst in der Zukunft besetzt werden 

(wie z.B. die der/des Vizerektor*in). Die Betreuung ist nur in zwei der genannten Schwerpunkte 

durch eine schmal aufgestellte hauseigene Expertise verlässlich möglich, in einem der geplanten 

Schwerpunkte gibt es derzeit keine entsprechende Betreuungsmöglichkeit. Es bleibt auch nach 

dem Vor-Ort-Besuch unbefriedigend, dass eine wissenschaftlich fundierte Betreuung explizit 

nicht vorgesehen ist. 

 

(4) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Der Studiengang ist als 3-jähriges Studium mit 180 ECTS-Punkten konzipiert und entspricht 

diesbezüglich entsprechenden internationalen Standards. Die Prüfungsformate folgen von der 

Zulassung bis zur Promotion gängigen Mustern. Der Studiengang kann in englischer und 

deutscher Sprache studiert werden und ist auf eine eher kleine Anzahl an Studierenden (max. 

4 Personen pro Jahr, in der Vollauslastung 12 Promovierende) ausgelegt. Die Ausrichtung des 

Doktorats zielt darauf ab, die Absolvent*innen umfassend zur künstlerischen Forschung zu 

befähigen, wobei der zentrale Fokus auf das individuelle Doktoratsvorhaben gelegt wird, aus 

dem heraus neues Wissen und neue Erkenntnisse sowohl aus der künstlerischen Praxis heraus 

als auch für eine wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung entwickelt werden soll. 

Die Lehrstruktur ist entlang Einzel- und Gruppenkonsultationen mit Augenmerk auf die 

individuellen Promotionsvorhaben aufgebaut, die auch den Hauptteil der zu erwerbenden ECTS 

umfassen. Eine Schwäche des vorgelegten Studiengangskonzepts liegt in der marginalen 

Implementierung wissenschaftstheoretischer Lehrveranstaltungen, die sich auf eine Auswahl im 

Wahlpflichtbereich beschränken. Dies ist umso mehr zu betonen, als in der abschließenden 

schriftlichen Arbeit entsprechende Kompetenzen vorausgesetzt werden. Die 

wissenschaftstheoretischen und schriftlichen Kompetenzen sollen, so lässt es die Anlage der 

Aufnahmekriterien schließen und so wurde es auch in den Vor-Ort-Erläuterungen bestätigt, von 

den Doktoratsaspirant*innen bereits mitgebracht werden, was über eine Masterarbeit als 

Zulassungskriterium abgefragt wird. Möglichkeit von Ersatzleistungen im Falle besonderer 

künstlerischer Leistungen ohne Masterarbeit sind nicht vorgesehen. Eine Definition oder 

Darlegung der zur Begutachtung der Masterarbeit herangezogenen Kriterien hinsichtlich 

wissenschaftstheoretischer Kompetenz oder Kenntnis bestimmter Methodensets ist nicht 

vorhanden. Die Selbstdefinition von künstlerischer Praxis als Forschungsmethode erscheint 

fragwürdig. 

Neben der umfassend ausgearbeiteten Promotionsordnung wurde auch eine 

Habilitationsordnung für den Bereich künstlerische Forschung vorgelegt. Für die Promotion 

sollten die zu vergebenden Noten nochmals in Abgleich mit der Studienordnung überprüft 

werden.  

 

(5) Personal 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind lediglich ca. 15% der bis 2027/28 für das 

Doktoratsstudium anvisierten Stellen besetzt. Etliche der in den Ausbauplänen vorgesehenen 

Stellen sind weder in der Ausrichtung (Lecturer/Artist/Scientist) noch in einer inhaltlichen 

Beschreibung fassbar. Für den Schwerpunkt Musikalische Aufführungskunst verfügt die 

Antragstellerin zum Zeitpunkt der Antragstellung über keine nachgewiesene 
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Forschungsexpertise. Die anderen Forschungsschwerpunkte werden lediglich von einzelnen 

Personen vertreten. Eine glaubhafte Forschungscommunity kann so zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht aufgebaut werden. 

 

(6) Finanzierung 

Das Bundesland Kärnten stellt der Antragstellerin großzügig Finanzmittel zum Aufbau der 

personellen und sächlichen Strukturen und Rahmenbedingungen für das geplante 

Doktoratsstudium zur Verfügung. Die Finanzierung des Vorhabens ist als gesichert zu 

betrachten. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aus Sicht der Gutachter*innen neben dem Fehlen 

wesentlicher Voraussetzungen im Bereich der personellen Ausstattung und der geplanten 

Kooperationen bzw. des Forschungsumfelds insbesondere das Profil des geplanten 

Studiengangs (u.a. im Hinblick auf die geplanten Schwerpunkte und die Begriffe "Forschung" 

und "Artistic Research") und das Curriculum nationalen und internationalen Standards derzeit 

nicht entsprechen. 

 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria keine Akkreditierung des 

künstlerischen Doktoratsprogramms derGustav Mahler Privatuniversität für Musik. 

 

5 Eingesehene Dokumente 

 Antrag auf Akkreditierung eines künstlerischen Doktoratsstudiengangs, durchgeführt 

in Klagenfurt am Wörthersee, an der Gustav-Mahler Privatuniversität vom 05.09.2023 

in der Version vom 16.02.2024 

 Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch vom 16.02.2024: 

 Übersicht zu den Studierendenzahlen mit Stand 16.02.2024 

 Auszug aus dem Stellenplan mit Stand Jänner 2024 

 Bestätigung des Eigentümers über die Bedeckung der kumulierten Kosten für den 

Doktoratsstudiengang 
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An die 

Geschäftsstelle der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 

z.H. Mag. Horea Balomiri 

Franz-Klein-Gasse 5 

1190 Wien 

Österreich 

 

 

Klagenfurt, am 06. Mai 2024 

 

 

Fachliche und privatuniversitäre Stellungnahme zum Gutachten zur Akkreditierung eines künstleri-

schen Doktoratsstudiengangs der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt 

 

 

Sehr geehrtes Team der AQ Austria,  

 

vielen Dank für die fristgerechte Zusendung des Gutachtens. Wir erachten das Gutachten sowohl fach-

lich als auch im Sinne einer zu fordernden hochschulischen Unilateralität als sehr problematisch. Es 

gibt Falschaussagen, nicht berücksichtigte Informationen, nicht haltbare Meinungsäußerungen und 

Widersprüche, auf die wir im Folgenden nun exemplarisch eingehen wollen: 

 

 Der Vergleich unseres geplanten künstlerischen Doktoratsstudiengangs mit dem künstlerisch-

wissenschaftlichen Doktoratsstudiengang der Kunstuniversität Graz (KUG) zog sich wie ein roter 

Faden durch den Vor-Ort-Besuch und findet auch im Gutachten Erwähnung. Wir erachten es für 

sehr problematisch, wenn auf dieses Weise hochschulstrategische und hochschulpolitische Wer-

tungen vorgenommen werden, zumal diese im Falle der GMPU eigentlich als geklärt gelten sollten 

(siehe Stellungnahme der GMPU an die Abteilung IV/7 des BMBWF, Juni 2019; danach erfolgte der 

Erstakkreditierungsbescheid). Die GMPU folgt der Empfehlung im „Österreichischen Hochschul-

plan 2030“ (siehe z.B. Punkt 3 „Qualitative Entwicklungslinien“), in dem sowohl der Differenzierung 

(Profil „Musikalische Aufführungskunst / MAK“ oder „Interdisziplinäre Musikpädagogik / IMP“ u. 

a.) als auch der nationalen Kooperationstätigkeit (insb. im Antrag zum Doktorat) Rechnung getra-

gen wird. (Anm.: Die KUG war nicht bereit, sich einer kooperativen Doktoratsentwicklung (siehe 

HOP 2030, S.19, ab Absatz 3; Mailverkehr Juli 2023) anzuschließen, was an der GMPU bedauert 

wurde.  

 

Adäquat zu diesem Argumentationsstil wird im Gutachten auf „Forschungsschwerpunkte“ an der 

KUG bezuggenommen (S. 10) und ein Vergleich mit jenen der durch die GMPU beantragten ange-

stellt. Abgesehen davon, dass ein gewisses deckungsgleiches Angebot an Kunst- und Forschungs-

schwerpunkten an Musikuniversitäten und Musikhochschulen durch die Notwendigkeit einer 

„Grundausstattung an Studienangeboten“ gegeben sein muss und dabei das Postulat der Differen-
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zierung nicht zulässig ist, wird auch der Differenzierungsgrad im Profil MAK durch die Gutach-

ter*innen nicht entsprechend wahrgenommen. Zudem wird noch eine Begriffsverwirrung gestif-

tet. So sprechen die Gutachter*innen von Forschungsschwerpunkten an der KUG, die im Curricu-

lum ihres künstlerisch-wissenschaftlichen Doktorates jedoch eine solche nicht ausweisen und da-

bei eher von größer angelegten „Forschungsbereichen“ sprechen (siehe Webpage KUG). Und 

wenn man an der KUG fallweise von Forschungsschwerpunkten z.B. in Institutsdarstellungen 

spricht, dann geschieht dies in einem höchst uneinheitlichen Bild der Institutsprofildarstellungen. 

Man gewinnt also generell den Eindruck, dass die KUG selbst darin sich im Aufbau befindet. Dass 

Gutachter*innen Vergleiche zwischen Universitäten, insbesondere in den sogenannten 

„emerging fields“ anstellen, werten wir jedenfalls als sehr problematisch bis unzulässig.  

 

Die GMPU hat in ihrer Nachreichung vom 21.02.2024 die Etablierung zweier weiterer Professuren 

für Artistic Research (AR) einschließlich der Finanzierungsgrundlagen bekanntgegeben. Sie setzt 

hier im Vergleich zu anderen Universitäten, wenn man schon den Vergleich strapazieren möchte, 

einen wohl nicht zu übersehenden wichtigen Entwicklungsschritt zur Stärkung von AR. Die Gutach-

ter*innen haben dies in keiner Weise berücksichtigt bzw. kommentiert.  

 

Die GMPU fordert die AQ Austria ausdrücklich dazu auf, insbesondere in Zusammenhang von Ak-

kreditierungsverfahren das Recht der GMPU, eine eigene universitäre Entwicklung vollziehen zu 

können, sicherzustellen. Hochschulpolitische Einflussnahmen durch Gutachter*innen müssen zu-

künftig ausgeschlossen werden.  

 

Des Weiteren wird grundsätzlich darauf hingewiesen, dass die fachliche Besetzung der Gutach-

ter*innenkommission fachadäquat erfolgen muss und dabei auch dem Charakteristikum eines 

künstlerischen Doktorates (im Gegensatz zu einem künstlerisch-wissenschaftlichen Doktorat) 

Rechnung getragen werden muss.  Angesichts der erfolgten Etablierung dieses Typus, wäre eine 

wie in diesem Falle entsprechende künstlerische Forschungsexpertise innerhalb der Kommission 

in ausreichendem Maß und im Sinne einer künstlerischen Forschung im Unterschied zu einer 

künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung zu gewährleisten.  

 

Wir sehen letztlich die AQ Austria grundsätzlich in der Pflicht, eine umfassende Stellungnahme zum 

offenbar zunehmenden Spannungsfeld, nämlich „künstlerisches Doktorat vs. künstlerisch-wis-

senschaftliche Doktorat“ abzugeben, bei dem die AQ Austria ohnehin – für die GMPU, aber auch 

für andere Universitäten – Farbe bekennen muss. Zwei „Linien“ sind in Österreich bereits etabliert 

bzw. in Entwicklung (mdw-MOZ-GMPU vs. KUG-MUK-ABPU). Jede dieser beiden Linien bean-

sprucht zurecht, adäquat behandelt zu werden, indem auch die AQ Austria einer entsprechenden 

Ausdifferenzierung der Forschungslandschaft Rechnung trägt. 

 

 Die Wissenschaftlichkeit wird unserem geplanten Doktoratsstudium abgesprochen, obwohl wir im 

Antrag und beim Vor-Ort-Besuch mehrfach betont haben, dass uns wissenschaftstheoretische An-

sprüche zentral und entsprechend auch im Curriculum verankert sind. Neben dem Privatissimum 

gibt es vor allem zwei Pflichtseminare, durch die der wissenschaftliche Anspruch gewährleistet ist. 

Das „Seminar zur künstlerischen Forschung“ wird im Gutachten nicht berücksichtigt. Darüber hin-

aus herrscht über die Existenz des Seminars „Konzepte und Methoden der Artistic Research“ bei 
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den Gutachter*innen Uneinigkeit: „Ein eigenes Seminar für Methoden/Forschung ist nicht vorge-

sehen.“ (S. 19); eine Seite weiter heißt es „Für die Lehrveranstaltung Konzepte und Methoden der 

Artistic Research (der einzigen Lehrveranstaltung, in der u.a. wissenschaftstheoretische Fragestel-

lungen artikuliert werden), sind lediglich 2 ECTS-Punkte vorgesehen.“ (S. 20)    

  

 Es wird ins Treffen geführt, dass das Curriculum unseres Doktoratsprogramms nicht den „nationa-

len und internationalen Standards“ (S. 31) entspricht. Dies kann nicht nachvollzogen werden. Es 

gibt kaum Unterschiede zu den Curricula anderer österreichischer Musikuniversitäten in vergleich-

baren Studiengängen. Diese Beurteilung ist sehr erklärungsbedürftig. 

 

 Es wird angeführt, dass der Aufbau einer Kritischen Masse in den ersten Jahrgängen nicht möglich 

sein würde. In diesem Zusammenhang wird behauptet, dass die „Zahl der Doktorand*innen, die in 

das Programm aufgenommen werden, […] zwischen 1 und 3 pro Studienjahr (einer pro Spezialisie-

rung)“ (S. 15) schwankt. Diese Beurteilung ist nicht korrekt, denn es wird stets von mindestens drei 

Neuaufnahmen gesprochen, was auch das Gutachten im Widerspruch zu dieser Mängelfeststel-

lung bestätigt: „[…] wobei zu Beginn mit 3 Promovierenden und einer durchschnittlichen Anzahl 

von 4 Promovierenden gerechnet wird.“ (S. 24) 

 

 An anderer Stelle heißt es: „Da die Anzahl der Doktorand*innen jährlich steigt (drei nur im ersten 

Jahr), sollte die geplante Reduktion der Lehre zugunsten der Betreuung der Doktorand*innen 

nachvollziehbar sein […]. Derzeit weist der Antrag hingegen an einzelnen Stellen sogar einen Auf-

wuchs des Anteils der Lehre aus.“ (S. 13) Die Gutachter*innen haben den Sachverhalt missverstan-

den. Sowohl im Antrag als auch beim Vor-Ort-Besuch wurde darauf hingewiesen, dass die Betreu-

ung der Doktorand*innen (Privatissimum) zur Lehre zählt.  

 

 Die Personalstruktur der GMPU wurde von den Gutachter*innen nicht korrekt rezipiert und zum 

Nachteil der GMPU ausgelegt: „Es bleibt unklar, welche Personen aufgrund welcher Qualifikation 

dem wissenschaftlich-künstlerischen Personal zuzuordnen sind, da im Antrag an den für die Beur-

teilung des vorliegenden Kriteriums relevanten Stellen lediglich wissenschaftliches/künstlerisches 

Personal aufgeführt ist“ (S. 13). Die Bezeichnung wissenschaftlich/künstlerisches Personal (wkP) ist 

eine generelle Bezeichnung für das wissenschaftlich/künstlerische Personal in Abgrenzung zu Ver-

waltungsmitarbeiter*innen bzw. allgemeinem Universitätspersonal (vgl. UG § 94 Abs. 2). 

 

 Es tritt zutage, dass die Gutachter*innen mit dem österreichischen Universitätswesen nicht ver-

traut sind (vgl. PrivH-AkkVO 2021 § 5). Es musste wertvolle Zeit während des Vorortbesuches dafür 

aufgewendet werden, um den Gutachter*innen die österreichische künstlerische Habilitation zu 

erklären. Die Möglichkeit einer künstlerischen Habilitation wurde generell stark kritisiert und so 

verstanden, dass sie ein Spezifikum der GMPU sei. Diese Sichtweise wurde uns zum Nachteil aus-

gelegt und könnte auch als Kritik am österreichischen Universitätswesen verstanden werden. 

 

 Die GMPU steht kurz vor dem Beginn des Umbaus von derzeit leerstehenden Räumen, in denen 

die Doktoratsschule angesiedelt werden soll (quARtier). Trotz Begehung dieser leerstehenden 

Räume sind die Gutachter*innen fälschlicherweise zum Schluss gekommen, dass die Einrichtung 
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nationalen Kooperationstätigkeit (insb. im Antrag zum Doktorat) Rechnung getragen wird. 
(Anm.: Die KUG war nicht bereit, sich einer kooperativen Doktoratsentwicklung (siehe HOP 
2030, S.19, ab Absatz 3; Mailverkehr Juli 2023) anzuschließen, was an der GMPU bedauert 
wurde.“ 

Gutachterliche Einschätzung der Stellungnahme: 
Die gutachtenden Personen bezogen sich - wie im Kriterium benannt - auf die 
Forschungsschwerpunkte und den nationalen Kontext, nicht auf einen Vergleich der 
strategischen Ausrichtung. Der Standort Graz und die Bedeutung einer künftig verstärkten 
Zusammenarbeit mit Institutionen in der Steiermark wurde vom Landeshauptmann im Vor-Ort-
Besuch eingeführt und betont. Für den Bereich der Artistic Research ist andererseits die Kunst-
Universität Graz seit vielen Jahren eine der hervorragend ausgestatteten, zentralen und 
beispielgebenden Adressen in Europa. 

Im gesamten Gutachten wird der Vergleich mit Graz nur im §18 Abs. 2 Z 2 (Forschungsumfeld) 
unter folgender Fragestellung herangezogen: Was ist das Alleinstellungsmerkmal in diesem 
Doktoratsstudiengang, wie positionieren er sich national/international, wie positioniert sich die 
GMPU mit dem Programm (mit Blick auf künstlerische Forschung). 

Hierbei heißt es im Gutachten (S.10): 
„Die Sichtbarkeit des geplanten Doktoratsstudiums ist sowohl im nationalen als auch im 
internationalen Kontext als ausgesprochen überschaubar einzustufen. So werden die 
gleichen Forschungsschwerpunkte beispielsweise bereits an der Kunstuniversität Graz in 
gänzlich anderem Maßstab und Umfeld angeboten.“ 

Hierbei handelt es sich um eine Einordnung des Prüfkriteriums § 18 Abs. 2 Z 2 „Die 
Privatuniversität weist nach, dass die für den Doktoratsstudiengang definierten 
Forschungsschwerpunkte und Forschungsleistungen dem universitären Anspruch sowie der 
jeweiligen Disziplin entsprechen und eine internationale Sichtbarkeit gewährleisten.“ 

Im Antrag wird die Verbindung zur KUG in Bezug auf die nationale und internationale 
Sichtbarkeit von den Antragstellenden selbst hergestellt. So heißt es unter 2.7.3 
Entwicklungsplanung (Fünf-Jahres-Perspektive) auf S. 54: 

„Bis Herbst 2025 wird das laufende FWF-Forschungsprojekt Simultaneous Arrivals 
weiterentwickelt. Als ad-personam Projekt  

 ist geplant, bis Ende 2023 die daran gekoppelte Hauptforschungsstätte von der 
KUG Graz an die GMPU Klagenfurt zu migrieren. Dies erhöht nicht nur die Sichtbarkeit und 
das Prestige der GMPU als Standort für Artistic Research, es leistet auch einen wesentlichen 
Beitrag für die Implementierung des Forschungsservice und aller mit dem Management von 
Drittmittelprojekten verbundenen Fähigkeiten.“ 

Gleichwohl ist nicht die Einordnung der Sichtbarkeit der benannte Mangel, der zur Nichterfüllung 
des Kriteriums §18 Abs. 2 Z 2 führt, sondern die als noch nicht ausreichend entwickelt bewertete 
Expertise in der künstlerischen Forschung im Schwerpunkt Musikalische Aufführungskunst, der 
entgegen den anderen beiden Schwerpunkte stark abfällt. 

Stellungnahme GMPU S.1: 
Adäquat zu diesem Argumentationsstil wird im Gutachten auf „Forschungsschwerpunkte“ an 
der KUG bezuggenommen (S. 10) und ein Vergleich mit jenen der durch die GMPU 
beantragten angestellt. Abgesehen davon, dass ein gewisses deckungsgleiches Angebot an 
Kunst- und Forschungsschwerpunkten an Musikuniversitäten und Musikhochschulen durch 
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die Notwendigkeit einer „Grundausstattung an Studienangeboten“ gegeben sein muss und 
dabei das Postulat der Differenzierung nicht zulässig ist, wird auch der Differenzierungsgrad 
im Profil MAK durch die Gutachter*innen nicht entsprechend wahrgenommen. Zudem wird 
noch eine Begriffsverwirrung gestiftet. So sprechen die Gutachter*innen von 
Forschungsschwerpunkten an der KUG, die im Curriculum ihres künstlerisch-
wissenschaftlichen Doktorates jedoch eine solche nicht ausweisen und dabei eher von größer 
angelegten „Forschungsbereichen“ sprechen (siehe Webpage KUG). Und wenn man an der 
KUG fallweise von Forschungsschwerpunkten z.B. in Institutsdarstellungen spricht, dann 
geschieht dies in einem höchst uneinheitlichen Bild der Institutsprofildarstellungen. Man 
gewinnt also generell den Eindruck, dass die KUG selbst darin sich im Aufbau befindet. Dass 
Gutachter*innen Vergleiche zwischen Universitäten, insbesondere in den 
sogenannten „emerging fields“ anstellen, werten wir jedenfalls als sehr 
problematisch bis unzulässig [Anm.: Markierung im Originaltext]. 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Wie bereits dargestellt findet ein direkter Vergleich der Forschungsbereiche im Gutachten nicht 
statt. Was sich dieser Debatte jedoch durchaus anschließt, ist die Frage, welche Erweiterung 
die auch im Antrag bereits erwähnten „traditionell verankerten Fächer“ Aufführungskunst und 
Komposition erfahren, dass sie, neben der bisherigen Ausführung, auch als explizit 
künstlerische Forschung in Aktion treten. 
 
Dies wurde für den neu eigeführten Forschungsschwerpunkt Klang und Intermedia sehr viel 
besser deutlich, auch, da es hier klare Vorstellungen kommuniziert wurden, wie sich 
künstlerische Forschung und künstlerische Weiterentwicklung zueinander verhalten. 
 
Gerade im Vor-Ort Gespräch ließ sich dieser Eindruck für den Schwerpunkt MAK leider nicht 
verifizieren, so wurde hier auch nicht auf die im Antrag benannten Bereiche wie z.B. 
„Psychologie der Aufführungspraxis“, „Neue Aufführungsformate“ oder „Interdisziplinäre 
Kollaborationen“ (Antrag S. 10) hingewiesen oder diese näher erläutert, Bereiche, die in der 
aktuellen künstlerischen Forschung durchaus eine zentrale Rolle spielen, die jedoch auch sehr 
unterschiedlich ausgestaltet werden können. Die mündlichen Ausführungen der von der GMPU 
für den Forschungsschwerpunkt Musikalische Aufführungskunst benannten Lehrperson im Vor-
Ort-Besuch ließen in eklatanter Weise deutlich werden, dass bei der Fachvertreterin dieses 
Bereichs noch keinerlei Bewusstsein für aktuell in der entsprechenden Community diskutierte 
Forschungsfragen und Forschungsstandards vorhanden ist. 
 
Die von der Antragstellerin hier eingeführte Differenzierung zwischen Forschungsbereichen und 
Forschungsschwerpunkten scheint vorgeschoben. Die Einschätzung, dass im Gutachten der 
Eindruck vermittelt werde, die KUG befinde sich in bestimmten Bereichen im Aufbau, kann nicht 
nachvollzogen werden. 
 
Auch ist in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen worden, dass die eigene Lesart oder 
Definition von Artistic Research und EEK nicht geboten wird (es wurde auch auf die Diskrepanz 
zwischen Antrag und Webseite diesbezüglich hingewiesen). Bei dem Vor-Ort Besuch wurde die 
Verschiedenheit der Lesarten beider Begriffe unter den Expert*innen der GMPU deutlich 
erkennbar. Ebenso nebulös blieb die intendierte Verbindung zwischen künstlerisches Schaffen 
und aktuellen gesellschaftlichen bzw. wissenschaftlichen Diskurse im Sinne der programmierten 
Interdisziplinarität bzw. Transdisziplinarität. Daher konnten sowohl im Antrag als beim Vor-Ort 
Besuch die Grenzen zwischen reine künstlerische-Expertise und Artistic-Research-Expertise 
nicht ausgelotet werden. (§18 Abs. 2 Z 1) 
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Stellungnahme der GMPU S. 2: 
„Die GMPU hat in ihrer Nachreichung vom 21.02.2024 die Etablierung zweier weiterer 
Professuren für Artistic Research (AR) einschließlich der Finanzierungsgrundlagen 
bekanntgegeben. Sie setzt hier im Vergleich zu anderen Universitäten, wenn man schon den 
Vergleich strapazieren möchte, einen wohl nicht zu übersehenden wichtigen 
Entwicklungsschritt zur Stärkung von AR. Die Gutachter*innen haben dies in keiner Weise 
berücksichtigt bzw. kommentiert.“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Unter §18 Abs. 2 Z 4 [S.13] steht im Gutachten: 
„Die GMPU beabsichtigt, in den nächsten vier Jahren zahlreiche Professuren zu besetzen - auch 
im Bereich des Doktorats. Das geplante Doktoratsstudium würde daher derzeit mit einer noch 
nicht vollständig besetzten Fakultät beginnen. Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Verteilung 
der Lehre, der Forschung und der administrativen Aufgaben in der Übergangszeit bis zur 
vollständigen Besetzung der fehlenden Stellen erfolgen soll.“ 
 
Dieses Kriterium wurde als erfüllt bewertet. Anders gestaltet es sich bei der Bewertung des 
Kriteriums § 18 Abs. 5 Z 1 Hier wird auf die Besetzung der Stellen anteilsweise aufgelistet. 
 
Sollte sich diese Kritik auf den Antragsteil zu MAK beziehen: 
„Hervorzuheben ist die geplante interne Berufung . Nach 
erfolgreicher Berufung wäre sie die erste promovierte Universitätsprofessorin für diesen 
Forschungsschwerpunkt. Ebenso ist im Studienjahr 2025/2026 die externe Ausschreibung einer 
Universitätsprofessur für Musikalische Aufführungskunst mit Promotion geplant, die 
hauptsächlich im künstlerischen Doktorat tätig sein und einen starken Forschungsanteil haben 
soll. Hierbei wird vor allem auch darauf geachtet, dass die Person mehrjährige Erfahrung in der 
Betreuung von künstlerischen Dissertationsprojekten nachweisen kann.  
 
Mit der Besetzung bereits einer dieser Universitätsprofessuren ist die Hauptbetreuung im 
Forschungsschwerpunkt ohne Inkrafttreten der Ausnahmeregelung gewährleistet.“ [Antrag, 
S.31] 
 
So ist daraus nicht ersichtlich, dass eine dieser geplanten Besetzungen tatsächlich erfolgt, was 
die Kapazitätsberechnungen erneut auf eine Möglichkeit reduzieren würde. 
 
Stellungnahme GMPU, S. 2-3: 
„Die GMPU fordert die AQ Austria ausdrücklich dazu auf, insbesondere in Zusammenhang von 
Akkreditierungsverfahren das Recht der GMPU, eine eigene universitäre Entwicklung 
vollziehen zu können, sicherzustellen. Hochschulpolitische Einflussnahmen durch 
Gutachter*innen müssen zukünftig ausgeschlossen werden. 
 
Des Weiteren wird grundsätzlich darauf hingewiesen, dass die fachliche Besetzung der 
Gutachter*innenkommission fachadäquat erfolgen muss und dabei auch dem 
Charakteristikum eines künstlerischen Doktorates (im Gegensatz zu einem künstlerisch-
wissenschaftlichen Doktorat) Rechnung getragen werden muss. Angesichts der erfolgten 
Etablierung dieses Typus, wäre eine wie in diesem Falle entsprechende künstlerische 
Forschungsexpertise innerhalb der Kommission in ausreichendem Maß und im Sinne einer 
künstlerischen Forschung im Unterschied zu einer künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung 
zu gewährleisten. 
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Wir sehen letztlich die AQ Austria grundsätzlich in der Pflicht, eine umfassende 
Stellungnahme zum offenbar zunehmenden Spannungsfeld, nämlich „künstlerisches Doktorat 
vs. künstlerisch-wissenschaftliche Doktorat“ abzugeben, bei dem die AQ Austria ohnehin – 
für die GMPU, aber auch für andere Universitäten – Farbe bekennen muss. Zwei „Linien“ sind 
in Österreich bereits etabliert bzw. in Entwicklung (mdw-MOZ-GMPU vs. KUG-MUK-ABPU). 
Jede dieser beiden Linien beansprucht zurecht, adäquat behandelt zu werden, indem auch 
die AQ Austria einer entsprechenden Ausdifferenzierung der Forschungslandschaft Rechnung 
trägt. 
 
Die Wissenschaftlichkeit wird unserem geplanten Doktoratsstudium abgesprochen, obwohl 
wir im Antrag und beim Vor-Ort-Besuch mehrfach betont haben, dass uns 
wissenschaftstheoretische Ansprüche zentral und entsprechend auch im Curriculum 
verankert sind. Neben dem Privatissimum gibt es vor allem zwei Pflichtseminare, durch die 
der wissenschaftliche Anspruch gewährleistet ist. Das „Seminar zur künstlerischen 
Forschung“ wird im Gutachten nicht berücksichtigt. Darüber hinaus herrscht über die 
Existenz des Seminars „Konzepte und Methoden der Artistic Research“ bei den 
Gutachter*innen Uneinigkeit: „Ein eigenes Seminar für Methoden/Forschung ist nicht 
vorgesehen.“ (S. 19); eine Seite weiter heißt es „Für die Lehrveranstaltung Konzepte und 
Methoden der Artistic Research (der einzigen Lehrveranstaltung, in der u.a. 
wissenschaftstheoretische Fragestellungen artikuliert werden), sind lediglich 2 ECTS-Punkte 
vorgesehen.“ (S. 20)“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Die Differenzierung und Legitimation von künstlerischem Doktorat und künstlerisch-
wissenschaftlichem Doktorat wird im Gutachten nicht kritisch thematisiert. Die Gutachter*innen 
erachten beide Auslegungen als absolut zulässig. Hier scheint es mehr um die Frage zu gehen, 
was unter „Forschung“ zu verstehen ist. 
 
Nehmen wir die im Antrag und auch im Gespräch gezeigte Haltung, dass künstlerische 
Forschung und wissenschaftliche Forschung unterschiedliche Dinge sind, aber Teilwissen aus 
wissenschaftlicher Forschung auch im Bereich künstlerischer Forschung enthalten ist, z.B. durch 
die in wissenschaftlichen Kontexten verwendeten Methoden, es aber auch genuin künstlerische 
Forschungsmethoden gibt, dann wäre die Antwort auf die Kritik in der Stellungnahme wie folgt: 
 
Im ersten Zitat bezieht es sich auf die im Antrag gemachte Aussage, dass es sich bei dem Teil 
des Doktorats, das dazu beiträgt „die ggf. mitzubringende Kompetenz im Bereich 
Forschung/Methoden klarer zu formulieren und weisen darauf hin, dass dies vor allem für den 
Bereich der Aufführungskunst methodisch erweitert werden sollte“ um wissenschaftliche 
Methoden handelt. Deshalb ist durchaus zu fragen, wie es dazu kommt, dass „Ein eigenes 
Seminar für Methoden / Forschung“ – also Methoden wissenschaftlicher Forschung – „nicht 
vorgesehen“ ist. Zugleich ist nicht ganz verständlich, welche Anforderungen der künstlerischen 
Arbeit gestellt werden bzw. wie die Gewichtung auf Forschung, Wissenschaft bzw. „andere 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskursen“ ausgelegt werden soll.  
 
Im Gespräch darauf angesprochen, antwortete die GMPU, dass die Doktorierenden dieses 
Wissen in jedem Fall mitzubringen haben. Gleichwohl scheint es beim angelegten Profil sinnvoll, 
sich nicht genuin auf Vorwissen zu verlassen, insbesondere da Vorkenntnisse in 
wissenschaftlichen Methoden nicht im Kriterienkatalog der Zulassung verankert sind. 
 
Demgegenüber bezieht sich ein weiterer Kritikpunkt im Gutachten auf die niedrige Bepunktung 
der Konzepte/ Methoden künstlerischer Forschung. Macht künstlerische Forschung den Kern 
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des Doktorats aus, ist hier zu fragen, warum es dann nicht auch stärker in der allgemeinen 
Lehre verankert ist, sondern scheinbar überwiegend in das im Antrag mehrfach ins Feld geführte 
Privatissimum ausgelagert wird. Gerade im wissenschaftlichen Bereich sind Seminarformate 
von zentraler Bedeutung, da der Austausch von Ansätzen, Methoden und Referenzverfahren in 
Gruppen einen hoch einzuschätzenden Mehrwert hat, der in Einzelberatungen nicht in gleicher 
Weise erreichbar ist. 
 
Stellungnahme GMPU, S.3 
„Es wird ins Treffen geführt, dass das Curriculum unseres Doktoratsprogramms nicht den 
„nationalen und internationalen Standards“ (S. 31) entspricht.  
 
Dies kann nicht nachvollzogen werden. Es gibt kaum Unterschiede zu den Curricula anderer 
österreichischer Musikuniversitäten in vergleichbaren Studiengängen. Diese Beurteilung ist 
sehr erklärungsbedürftig. 
 
Es wird angeführt, dass der Aufbau einer Kritischen Masse in den ersten Jahrgängen nicht 
möglich sein würde. In diesem Zusammenhang wird behauptet, dass die „Zahl der 
Doktorand*innen, die in das Programm aufgenommen werden, […] zwischen 1 und 3 pro 
Studienjahr (einer pro Spezialisierung)“ (S. 15) schwankt. Diese Beurteilung ist nicht korrekt, 
denn es wird stets von mindestens drei Neuaufnahmen gesprochen, was auch das Gutachten 
im Widerspruch zu dieser Mängelfeststellung bestätigt: „[…] wobei zu Beginn mit 3 
Promovierenden und einer durchschnittlichen Anzahl von 4 Promovierenden gerechnet wird.“ 
(S. 24) 
 
An anderer Stelle heißt es: „Da die Anzahl der Doktorand*innen jährlich steigt (drei nur im 
ersten Jahr), sollte die geplante Reduktion der Lehre zugunsten der Betreuung der 
Doktorand*innen nachvollziehbar sein […]. Derzeit weist der Antrag hingegen an einzelnen 
Stellen sogar einen Aufwuchs des Anteils der Lehre aus.“ (S. 13) Die Gutachter*innen haben 
den Sachverhalt missverstanden. Sowohl im Antrag als auch beim Vor-Ort-Besuch wurde 
darauf hingewiesen, dass die Betreuung der Doktorand*innen (Privatissimum) zur Lehre 
zählt.“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Im Gutachten steht [S.12, § 18 Asb.2 Z 4]:  

„Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Verteilung der Lehre, der Forschung und der 
administrativen Aufgaben in der Übergangszeit bis zur vollständigen Besetzung der 
fehlenden Stellen erfolgen soll.“  

 
Insgesamt wird der genannte Abschnitt des Gutachtens positiv bewertet. 
 
Der Verweis der Kritik manifestiert sich in der Bewertung des Prüfbereichs § 18 Abs. 5 Personal 
(siehe unten). 
 
Stellungnahme GMPU, S.3 
„Die Personalstruktur der GMPU wurde von den Gutachter*innen nicht korrekt rezipiert und 
zum Nachteil der GMPU ausgelegt: „Es bleibt unklar, welche Personen aufgrund welcher 
Qualifikation dem wissenschaftlich-künstlerischen Personal zuzuordnen sind, da im Antrag an 
den für die Beurteilung des vorliegenden Kriteriums relevanten Stellen lediglich 
wissenschaftliches/künstlerisches Personal aufgeführt ist“ (S. 13). Die Bezeichnung 
wissenschaftlich/künstlerisches Personal (wkP) ist eine generelle Bezeichnung für das 
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wissenschaftlich/künstlerische Personal in Abgrenzung zu Verwaltungsmitarbeiter*innen 
bzw. allgemeinem Universitätspersonal (vgl. UG § 94 Abs. 2).“ 

 
Gutachterliche Einschätzung 
Das Gutachten hat sich mit der Personalstruktur detailliert auseinandergesetzt und bringt zum 
Ausdruck, dass derzeit keine Einschätzung abgegeben werden kann, wie sich die Entwicklung 
konkret gestaltet: 

 
§ 18 Abs.5 Z 1 - nicht erfüllt: „Es bleibt festzuhalten, dass derzeit lediglich 14,6% der 
für 2027/28 vorgesehenen Stellen besetzt sind. Eine belastbare Einschätzung bezüglich der 
Frage, ob die Antragstellerin über ausreichend hauptberufliche Professorinnen oder 
Professoren, die die inhaltliche und methodische Breite der Disziplin angemessen abdecken, 
um Dissertationsprojekte adäquat zu betreuen, verfügen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht gegeben werden. Zum Zeitpunkt der Begutachtung 2024 ist diese Einschätzung 
bezüglich des aktuellen Personalstands klar zu verneinen.“ [Gutachten, S.26] 
 
§18 Abs. 5 Z 2 – nicht erfüllt: „Die für das Doktoratsprogramm im Antrag aufgeführten 
Personen verfügen mehrheitlich nicht über angemessene Erfahrungen in der Betreuung von 
Dissertationsprojekten.“ [S.28] 
 
§18 Abs. 5 Z 3 – erfüllt: „Die aufgeführten Maßnahmen setzen grundsätzlich 
nachvollziehbare Akzente für einen substantiellen Mehrwert für die Lehrenden innerhalb 
des Doktoratsstudiums der Privatuniversität, sie scheinen aber vor dem Hintergrund einer 
prognostischen Unverbindlichkeit wenig greifbar.“ [S.28] 

 
Aus heutiger Sicht ist die Offenheit verständlich, dass Stellen sowohl als Lecturer, als auch als 
Scientist oder Artist besetzt werden können sollen. Damit geht aber einher, dass die Stellen 
bezüglich ihrer Profils und ihrer faktischen Einbindung in das Doktoratsstudium für die 
Gutachter*innen nicht greifbar und bezüglich des Profils bewertbar sind. Unter § 18 Abs. 5 
PrivH-AkkVO 2021 werden nicht ausdrücklich die Belege präzisiert, die für noch nicht besetzte 
Stellen einzureichen wären. Dies lässt sich allerdings aus den korrespondierenden 
Bestimmungen für die Akkreditierung von Hochschulen und ihren Programmen (§ 15-17) 
ableiten. Hier lautet der entsprechende Passus: "Für hauptberufliches Lehr- und 
Forschungspersonal, welches noch zu rekrutieren ist, sind dem Antrag auf 
Programmakkreditierung Stellenbeschreibungen beizulegen, aus denen jedenfalls die jeweilige 
Stelle, das geplante Beschäftigungsausmaß, das Lehrdeputat und der Zeitpunkt der Besetzung 
hervorgehen. 
 
Stellungnahme GMPU, S.3 
„Es tritt zutage, dass die Gutachter*innen mit dem österreichischen Universitätswesen nicht 
vertraut sind (vgl. PrivH-AkkVO 2021 § 5). Es musste wertvolle Zeit während des 
Vorortbesuches dafür aufgewendet werden, um den Gutachter*innen die österreichische 
künstlerische Habilitation zu erklären. Die Möglichkeit einer künstlerischen Habilitation wurde 
generell stark kritisiert und so verstanden, dass sie ein Spezifikum der GMPU sei. Diese 
Sichtweise wurde uns zum Nachteil ausgelegt und könnte auch als Kritik am österreichischen 
Universitätswesen verstanden werden.“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Im Vorort-Besuch wurde das Thema Habilitation angesprochen, es war aber den 
Gutachter*innen bewusst, dass die Habilitation nicht Gegenstand des Verfahrens ist, weswegen 
eine inhaltliche Diskussion hierzu nur am Rande geführt wurde. 
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In der Habilitationsordnung ist sowohl eine künstlerisch-wissenschaftliche Habilitation in Artistic 
Research als auch eine künstlerische Habilitation in den Fächern im Bereich MAK sowie Klang 
und Intermedia, Angewandte Komposition vorgesehen. 
 
Den Gutachter*innen ist bekannt, dass sowohl die MDW als auch die KUG und das Mozarteum 
die wissenschaftliche und/oder die künstlerische Habilitation / Lehrbefugnis, anbieten. Eine der 
Gutachter*innen ist in Österreich habilitiert und hatte eine leitende Position an einer 
künstlerischen österreichischen Universität, weitere Gutachter*innen haben zahlreiche 
Akkreditierungsverfahren, darunter auch Akkreditierungsverfahren von Doktoratsprogrammen 
in Österreich, absolviert.  
 
Auf S. 87 des Antrags heißt es: 

„Eine Habilitationsordnung (siehe Anhang 4.6) liegt vor. Die Habilitationsordnung tritt mit 
Senatsbeschluss und erfolgreicher Akkreditierung eines facheinschlägigen 
Doktoratsstudienganges in Kraft. Mit der Akkreditierung des künstlerischen 
Doktoratsstudienganges treten die künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen 
Habilitationsfächer in Kraft. Mit der Akkreditierung eines wissenschaftlichen 
Doktoratsstudienganges treten die wissenschaftlichen Habilitationsfächer in Kraft.“ 

 
Zudem ist der Habilitationsordnung zu entnehmen: 

„Die Habilitationsordnung tritt mit Senatsbeschluss und erfolgreicher Akkreditierung eines 
facheinschlägigen Doktoratsstudienganges in Kraft. Mit der Akkreditierung eines 
künstlerischen Doktoratsstudienganges treten die künstlerischen und künstlerisch- 
wissenschaftlichen Habilitationsfächer in Kraft.“ [Anhang 4.6 zum Antrag, S.198] 

 
Da im Gespräch deutlich gemacht wurde, dass es keine künstlerisch-wissenschaftliche 
Promotion geben soll, regt diese Konstellation doch zur Frage an, warum in der 
Habilitationsordnung dann eine künstlerisch-wissenschaftliche Habilitation angelegt ist. 
 
Auch ist anzumerken, dass in den erforderlichen Leistungen, die in der Prüfungsordnung zu der 
künstlerischen Habilitation angesetzt werden, keine wissenschaftlich-künstlerischen Leistungen 
nötig sind. Versteht man künstlerische Forschung im oben genannten Sinne, so ist dies eine 
Inkonsistenz, denn eine künstlerische Promotion ist im Sinne des diskutierten Antrags 
künstlerische Forschung, die hier jedoch nicht explizit auftritt. 
 
Stellungnahme der GMPU, S.3-4 
Die GMPU steht kurz vor dem Beginn des Umbaus von derzeit leerstehenden Räumen, in 
denen die Doktoratsschule angesiedelt werden soll (quARtier). Trotz Begehung dieser 
leerstehenden Räume sind die Gutachter*innen fälschlicherweise zum Schluss gekommen, 
dass die Einrichtung des sogenannten „quARtiers für die AR und die künstlerische 
Doktoratsschule an der GMPU […] bereits weitgehend umgesetzt worden [ist].“ (S. 13) 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Dieser Kritikpunkt ist unverständlich, da er im Gutachten positiv gewertet wird. 
 
Stellungnahme GMPU, S.4: 
„Es wird durch das Gutachten und den Vor-Ort-Besuch der Eindruck vermittelt, dass das 
künstlerisch-wissenschaftliche Modell (KUG, MUK, ABPU) ein zu präferierendes sei. Es gilt 
jedoch zu bedenken, dass namhafte Universitäten wie das Mozarteum Salzburg und die 
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Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) künstlerische 
Doktoratsstudiengänge anbieten.“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Die Gutachter*innen haben keines der genannten Modelle präferiert. Nachfragen entstanden 
vor dem Hintergrund einer sich wiederholt widersprechenden Argumentation seitens der 
Stakeholder der Hochschule. Dies wurde auch bereits in den Vorbemerkungen des Gutachtens 
zum Ausdruck gebracht. ("Ein wichtiges Thema der Vor-Ort-Gespräche war die Definition des 
vorgelegten Doktoratsprogramms als "künstlerisches Studium", im Unterschied zu der an vielen 
Orten eingeführten Definition von "künstlerisch-wissenschaftlichen Studiengängen", die die 
Fragestellungen der Artistic Research behandeln. Die Gutachter*innen konnten hierzu beim 
Vor-Ort-Besuch interessante Erkenntnisse gewinnen und inhaltlich vertiefte Gespräche führen.“ 
[Gutachten, S.4 Vorbemerkung]). 
 
Es ist weder das eine noch das andere Modell zu bevorzugen, es wurde klar hinterfragt, wie 
sich eine rein künstlerische Forschung von einer künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung 
unterscheidet und wie dem in der Ausbildung auch Rechnung getragen wird, sei es durch klare 
Benennung der verfolgten Konzepte wie auch durch Seminare und Lehreinheiten. 
 
Es wurde im Vorort Besuch lange über die Methodologie des künstlerischen Doktorats, aber 
auch der einzelnen Lehrangebote diskutiert. Die dafür zuständigen Gutachter*innen konnten 
keine klare Differenzierung zwischen künstlerisches Tun / Handeln / Lehren und nun ein 
künstlerisches Forschen, wie im Doktorat vorgeschrieben. Die Austauschbarkeit der Argumente 
in der Differenzierung von rein künstlerisches Handeln und den singulären Zugang von Artistic 
Research fiel in den Diskussionen deutlich auf. (Siehe auch Kommentar oben) 
 
Stellungnahme GMPU, S.4: 
„Auf Seite 19 schreiben die Gutachter*innen: „Die Besonderheit der Promotion [Anm.: an der 
GMPU] ist dabei, dass nicht nur allgemeine kreative Fähigkeiten weiterentwickelt werden, 
sondern ganz konkret an einem großen Projekt gearbeitet wird.“ Es erschließt sich für uns 
nicht, was daran so besonders sei? In jeder Disziplin arbeiten Doktorand*innen an einem 
groß angelegten Vorhaben.“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Aus Sicht der Gutachter*innen ist dies richtig, nur wurde im Gutachten wurde auch nichts 
Gegenteiliges behauptet. 
 
Stellungnahme GMPU, S.4 
„Auf Seite 27 heißt es: „Die Privatuniversität verfügt über zwei Professor*innen für 
systematische Musikwissenschaft, […].“ Faktum ist, dass es an der GMPU keine solchen 
Universitätsprofessuren gibt.“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
Die von der GMPU genannten wissenschaftlichen Professuren sind bezüglich ihrer fachlichen 
Ausrichtung zweifellos dem Bereich der systematischen Musikwissenschaft zuzuordnen, 
insofern ist diese Bezeichnung im Gutachten nicht zu beanstanden. Die gutachtenden Personen 
wollten die wissenschaftlichen Stellen der GMPU wertschätzend darstellen. Es wurde an dieser 
Stelle nur eine Einordnung vorgenommen und positiv bewertet, d.h. die bestehenden 
Professuren wurden in den Bereich systematischer Musikforschung eingeordnet 
(Musikethnologie, Musikforschung). 
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Stellungnahme GMPU, S.4 
„Auf Seite 15 heißt es: „Diese Zahl erscheint zwar im Hinblick auf bis 2028 zu besetzende 
Stellen im Sinne der Betreuungsrelation machbar.“ Hier wäre es interessant zu wissen, was 
auf diesen Satz folgt.“ 

 
Gutachterliche Einschätzung: 
…aber das Kriterium gilt trotzdem als erfüllt. 
 



 

 

Gutachten im Verfahren zur Akkreditierung 
des künstlerischen Doktoratsprogramms der 
Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, 
durchgeführt in Klagenfurt am Wörthersee 
 
gemäß § 7 der Privathochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (PrivH-AkkVO) 
 
 
Wien, 18.12.2025 
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Zusätzlich wurde der neue Schwerpunkt Klang und Intermedia (Medienkunst/Installation) 
eingeführt. Die Befragten gaben an, dass ihnen die Absolvierung des Doktoratsstudiengangs 
dabei helfen wird, ihre Beschäftigungsfähigkeit – auch auf internationaler Ebene – zu 
verbessern. Obwohl bei der internen Bedarfsanalyse aus dem Jahr 2022 anzumerken ist, dass 
nur 8,5 % der Studierenden an der Umfrage teilnahmen, kann man nach den am 7. Oktober 
2025 beim zweiten Vor-Ort-Besuch geführten Gesprächen mit Studierenden die Informiertheit 
und das Interesse als sehr hoch einschätzen. 

Durch die Positionierung innerhalb des Alpen-Adria-Raums (mit Kontakten auch in andere 
Richtungen) könnte das künstlerische Doktorat wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung 
der künstlerischen Forschung (Artistic Research) in dieser Region geben. 

Bei der Entwicklung des Vorhabens wurde der Kommunikation viel Aufmerksamkeit gewidmet. 
Das Projekt wurde während der gesamten Laufzeit von der Agentur für Öffentlichkeitsarbeit 
GmbH Maiers Büro begleitet, die im Allgemeinen für die Kommunikations- und PR-
Angelegenheiten der GMPU zuständig ist. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Homepage der 
GMPU und NOTES, die News-Onlineplattform der GMPU. Auch die wesentlichen Medien in 
Kärnten wurden über die potenzielle Einrichtung eines künstlerischen Doktoratsstudiums 
informiert. 

Es liegen Beschreibungen des Projektmanagements zum Aufbau des künstlerischen 
Doktoratsprogramms sowie ein Projekthandbuch vor. Letzteres wurde während der erweiterten 
Projektlaufzeit (bis zum 08.09.2025) ständig aktualisiert und ist eine wichtige 
Dokumentationsgrundlage. Ein übersichtlicher Meilensteinplan stellt alle Phasen und Termine 
klar dar. Auch Studierende waren und sind in diesen Prozess involviert. 

Nach dem ersten Vor-Ort-Besuch wurde die Steuerungsgruppe umstrukturiert und setzt sich 
nun aus folgenden Personen zusammen: Rektor, Vizerektor für Lehre, Vizerektorin für Kunst 
und Entwicklung und Erschließung der Künste (EEK), Universitätsdirektor, stellvertretende 
Universitätsdirektorin, Projektleiter, Universitätsprofessor für Artistic Research, Verantwortliche 
für Akkreditierungsangelegenheiten. Zum Projektteam gehören außerdem: der Leiter des 
Instituts für Musikalische Aufführungspraxis, ein Universitätsprofessor für MAK mit den 
Schwerpunkten Artistic Research (AR) und EEK, ein Universitätsprofessor für AR mit 
Schwerpunkt MAK, eine Universitätsassistenz für MAK mit den Schwerpunkten AR und EEK, ein 
Universitätsprofessor für Klang und Intermedia sowie ein Universitätsprofessor für 
Elektroakustische Komposition. 

Der gesamte Prozess ist systematisch und transparent organisiert und die relevanten 
Interessengruppen sind darin integriert. Zu betonen ist, dass die GMPU seit der Antragstellung 
im September 2023 und dem Vor-Ort-Besuch der Gutachter*innen im Februar 2024 die 
Vorbereitungen für ein Doktoratsstudium in Artistic Research intensiv und konstruktiv 
weiterentwickelt hat. Die Änderungen in der Steuerungsgruppe unterstützen diese 
Entwicklungen. 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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Forschungstätigkeit nachweisen können; (4) ein überzeugendes Artistic Research Statement 
vorweisen und verteidigen können. 
 
Der Bereich Musikalische Aufführungskunst (MAK) erforscht die musikalische Performance in 
ihren vielen Erscheinungen, d.h. neben der Interpretation westlicher klassischer Musik auch die 
Arbeit u.a. zeitgenössischer Composer-Performers, experimenteller und jazzbasierter 
Improvisator*innen, Volksmusiker*innen. Unter den Forschungsthemen sind z.B. Experimente 
mit Performance-Praktiken, experimentelle improvisierte Musik, Notation für Improvisation. Der 
Forschungsschwerpunkt wird vorwiegend von den zwei Universitätsprofessor*innen und einer 
Universitätsassistentin getragen. Es besteht eine Zusammenarbeit mit lokalen Musikfestivals 
sowie mit Konservatorien im Alpen-Adria-Raum. 
 
An den Nachwuchs denkend, beabsichtigen die Professoren für AR am MAK eigene neue Projekte 
anzubieten, um die BA- und MA-Studierende auf ein eventuelles Doktoratsstudium im Bereich 
AR vorzubereiten. 
 
Bei dem Forschungsschwerpunkt Komposition kann man im Rahmen eines Dissertationsprojekts 
beispielsweise folgende Bereiche erforschen: neue kompositorische Zugänge zu Instrumenten 
und ihrer Aufführungspraxis, innovative Entwicklung und Bau neuer Instrumente und 
Erforschung ihrer künstlerischer Potenziale sowie Klangfarbenwahrnehmung und Klanggestalt 
in elektroakustischer Musik, Wechselwirkung zwischen Musikwahrnehmung und 
kompositorischem Prozess, Elektroakustische Komposition Aufführungspraxis live-
elektronischer Musik etc. 
 
Eine Universitätsprofessur für Elektroakustische Komposition war für das Studienjahr 
2027/2028 vorgesehen, jedoch konnte die Stelle um zwei Jahre vorgezogen mit einer 
promovierten Person besetzt werden. 
 
Veranstaltungen von internationalem Maßstab sind: das Kompositionsforum, welches jedes 
Semester stattfindet, Symposien, die Internationale Sommerakademie für Komposition. 
Letztere wurde als Erasmus+ BIP in Zusammenarbeit mit der Universität Bergen (Norwegen) 
und der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf (Deutschland) durchgeführt. 
 
Themen und Fragestellungen, die im Forschungsschwerpunkt Klang und Intermedia für 
Dissertationsprojekte in Frage kommen, sind beispielsweise: Weiterentwicklung der Bereiche 
der Klang- und Medienkunst, Elektronische Improvisation und netzwerkbasierte Kunst, 
gesellschaftliche Auswirkungen von Komplexität und algorithmischer Informationstheorie 
artikuliert durch experimentelle Klangmethoden u.a. Die zwei Universitätsprofessuren werden 
durch eine 50% Universitätsassistenz für Klang und Intermedia mit Schwerpunkt Artistic 
Research verstärkt. Die internationale Sichtbarkeit wird unter anderem durch das laufende FWF-
Forschungsprojekt „Simultaneous Arrivals”, das als Ad-Personam-Projekt  

 an die GMPU Klagenfurt als Hauptforschungsstätte übertragen wurde, 
erhöht.   Am Projekt nehmen auch internationale Gastkünstler*innen-Forscher*innen teil. 
 
Beim Vor-ort-Besuch zeigten die für die jeweiligen Forschungsschwerpunkte verantwortlichen 
Mitarbeiter*innen ihre Kompetenz in ihrem Fachgebiet und auch in der Artistic Research sowie 
ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, was eine Grundlage für die weitere Synergie zwischen 
den Forschungsschwerpunkten bildet. 
 
Die für den Doktoratsstudiengang definierten Forschungsschwerpunkte entsprechen dem 
universitären Anspruch sowie dem der jeweiligen Disziplin. Eine internationale Sichtbarkeit wird 
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Das geplante Doktoratsstudium dauert in der Regel drei Jahre (sechs Semester). Die maximale 
Zeit bis zur Promotion beträgt 6 Jahre, wobei die Betreuung des Forschungsprojekts nach dem 
3. Jahr endet. Pro Studienjahr werden mindestens drei Studierende (je ein*e Doktorand*in pro 
Forschungsschwerpunkt) als Vollzeitstudierende aufgenommen. Unterrichtssprachen sind 
Englisch und Deutsch. Das ganze Studium umfasst 180 ECTS-Anrechnungspunkte. 

Das Curriculum gliedert sich in vier inhaltliche Bereiche: Research Proposal und Präsentation 
(10 ECTS), Künstlerisches Dissertationsprojekt und Dokumentation inkl. Betreuung (150 ECTS), 
Lehrveranstaltungen und studienbegleitende Leistungen gemäß Curriculum (12 ECTS), 
Rigorosum (8 ECTS). Das Research Proposal umfasst eine Zusammenfassung des ersten 
Studienjahres, in der die Forschungsfrage und die Methodik präzisiert wurden (10 ECTS). Im 
Mittelpunkt des Curriculums stehen das künstlerische Dissertationsprojekt und die 
Dokumentation (120 ECTS), Privatissimum (18 ECTS) und das Kolloquium (12 ECTS). 
Privatissimum und Kolloquium finden in allen Semestern statt. Die zweite Gruppe besteht aus 
Lehrveranstaltungen und studienbegleitenden Leistungen. In den ersten zwei Semestern gibt 
es Lehrveranstaltung zu den Konzepten und Methoden der AR (Vorlesung mit Übung) (2 ECTS). 
Im dritten und vierten Semester ist im Studienplan ein Seminar zur künstlerischen Forschung 
vorgesehen (4 ECTS). Darüber hinaus gibt es frei wählbare bzw. studienbegleitende Leistungen 
(6 ECTS). Der letzte Teil des Studienplans ist das Rigorosum (8 ECTS). 

Das Privatissimum unterscheidet sich vom zentralen künstlerischen Fach, da es hier zwei 
Betreuer*innen gibt und vor allem Fragen der Methodenentwicklung sowie die 
Zusammenführung von künstlerischer Praxis und Theorie diskutiert werden. Im Kolloquium 
verschaffen sich die Doktorand*innen gegenseitig einen Überblick über ihre laufenden 
Forschungsprojekte und diskutieren diese im Zusammenhang mit aktuellen allgemeinen 
Forschungsthemen. 

In der Vorlesung (mit Übung) „Konzepte und Methoden der AR“ werden verschiedene Methoden 
und Strategien vorgestellt sowie Beispiele guter fachlicher Praktiken als Fallstudien gebracht. 
Die Lehrveranstaltung findet im ersten Studienjahr statt. Darüber hinaus gibt es ein Seminar 
zur künstlerischen Forschung, in dem aktuell diskutierte Themen der künstlerischen Forschung 
erörtert werden. Dieses ist für das zweite Studienjahr vorgesehen. Einmal im Studienjahr wird 
ein Spezialseminar zu einem Thema aus den Forschungsschwerpunkten des künstlerischen 
Doktoratsstudiums vertieft stattfinden. 

Zu den frei wählbaren Lehrveranstaltungen zählen beispielsweise das Labor, das einen Einblick 
in aktuelle Forschungsprojekte der Privatuniversität bietet, und Künstlerische Präsentation, in 
dem die Doktorand*innen beispielsweise ein Konzert, eine Ausstellung oder eine Lecture 
Performance präsentieren. 

Im überarbeiteten Antrag wird versucht, die Forschung und ihre Methodik stärker 
hervorzuheben. Bei der Betrachtung des Plans fällt auf, dass die Methodologie auf mehrere 
verschiedene Lehrveranstaltungen aufgeteilt ist. Aus den Gesprächen vor Ort ging hervor, dass 
methodische Fragen die verschiedenen Phasen des Studiums begleiten. Es ist sehr wichtig, 
dafür im ersten Studienjahr die Grundlagen zu legen. 

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, den Studienplan um einen breiteren philosophischen 
und kulturtheoretischen Hintergrund zu erweitern, beispielsweise in Form von Wahlfächern. 
Dabei sollten auch die Forschungsthemen der Doktorand*innen berücksichtigt werden. Dies 
könnte auch in Zusammenarbeit mit der Alpen-Adria-Universität, die ebenfalls erwähnt wurde, 
stattfinden. 
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Dissertationsprojekts wiederum ist klar auf 25.000 bis 35.000 Wörter begrenzt - eine 
Festlegung, die im Vergleich zu anderen europäischen Hochschulen angemessen erscheint. 

Im Zuge des Begutachtungsprozesses drängte sich die Frage auf, warum kein öffentliches 
Konzert/Performance/"lecture recital" gefordert ist, sondern die künstlerische Präsentation 
gleichsam im Rigorosum enthalten ist. Diskussionspunkte, die von den Gutachter*innen beim 
Vor-Ort-Termin vorgetragen wurden, umfassten u. a. die Frage, warum für diese Präsentation 
ein vergleichsweise geringer Zeitrahmen angesetzt wird (immerhin steht das Moment des 
Künstlerischen im Profil des Studiengangs absolut im Vordergrund) und warum man nicht 
mittels verpflichtender öffentlicher Präsentationen die Chance nutzt, mit den Artistic-Research-
Projekten ein größeres interessiertes Publikum zu erreichen. Hierbei wurde vorgebracht, dass 
an anderen Hochschulen ein Konzert oder lecture recital selbstverständlicher Bestandteil eines 
künstlerischen bzw. künstlerisch-wissenschaftlichen Doktoratsstudiums sei. Nachdem im 
Gespräch seitens der GMPU-Verantwortlichen dieser Punkt tendenziell positiv aufgenommen 
wurde, wurde mit einer schriftlichen Nachreichung vom 21.11.2025 nochmals auf konkrete 
Nachfragen der Gutachter*innen reagiert. Dabei wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass 
die Promotionsordnung vorsieht, dass künstlerische Ergebnisse, Darbietungen, Events etc., die 
im Laufe des Forschungsprozesses entstehen, bereits vor dem Rigorosum in geeigneter Weise 
dokumentiert werden müssen (vgl. oben). Auch wird in der Nachreichung betont, dass die zu 
erwartenden künstlerischen Leistungen sehr projektspezifisch sein würden. Es besteht laut 
Antragstellerin grundsätzliche Offenheit dafür, "dass eine Teilpräsentation [...] an einem 
alternativen Ort und vor dem abschließenden Teil des Rigorosums erfolgt" und als Konsequenz 
hieraus die entsprechende Formulierung in der Promotionsordnung dahingehend geändert wird, 
dass die bisher vorgesehene Gesamtdauer von 1 Stunde fürs das Rigorosum einschließlich 
künstlerischer Präsentation durch "1 bis maximal 2 Stunden" ersetzt wird und auf die 
Möglichkeit hingewiesen wird, "dass es an verschiedenen Orten und zeitlich aufgeteilt 
stattfinden kann". Eine konkrete Zusage bezüglich einer fertig ausformulierten Änderung der 
Promotionsordnung wurde nicht übermittelt. 

Eine weitere Nachfrage betraf das "Kollaborative Doktoratsstudium", bei dem zunächst noch 
nicht ganz klar erschien, wie die Bewertung der Leistungen konkret erfolgen soll und welche 
Leistungen auf jeden Fall in vollem Umfang individuell erbracht werden müssen. Die 
Antragstellerin bekundete hierauf ihr Bestreben, "eventuelle Unklarheiten durch Erweiterung 
bzw. eine zu erlassende detaillierte Richtlinie zu beseitigen". Zudem ist aufgrund der 
Neuartigkeit des Konstrukts ein kontinuierlicher Evaluationsprozess beabsichtigt. Eine der 
Nachreichung beigefügte Tabelle lässt erkennen, dass sich die Verantwortlichen der einzelnen 
Schritte im Rahmen des Dissertationsvorhabens, bei denen es insbesondere für eine 
Gleichwertigkeit der Anforderungen gegenüber jenen Doktorand*innen zu sorgen gilt, die ihr 
Projekt nicht kollaborativ, sondern individuell durchführen, wohl bewusst sind und bestmögliche 
Transparenz und Vergleichbarkeit angestrebt wird. 

Das Kriterium ist insgesamt erfüllt. 
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• Die Erhöhung der Fachkommission um eine Person auf vier Mitglieder (in Absprache 
zwischen Studiengangsleitung und Vizerektorat), insbesondere um eine zu starke 
Stellung der Studiengangsleitung zu vermeiden. 

• Erstellung eines Kriterienkatalogs, der neben den vier Punkten, die in den Ausführungen 
zu § 18 Abs. 4 Z 7 wiedergegeben sind und gleichsam als Grundvoraussetzungen gelten 
können, auch die Bewertungskriterien "Bereicherung des Forschungsschwerpunktes", 
"Ambition vs. feasibility" und "Öffnung der Praxis des*der Bewerber*in für Entwicklung 
und Transformation" enthält. 

• Adaption des Protokolls über die Zulassung zum künstlerischen Doktoratsstudium an 
der GMPU, so dass die einzelnen Kategorien (Kriterien) aufgelistet sind, zu denen die 
Kommissionsmitglieder in ihrem Protokoll Stellung nehmen müssen (ein Entwurf der 
adaptierten Protokollvorlage ist der Nachreichung beigefügt). 

• Verbindlichkeit der Erstellung eines Kurzberichts seitens der Fachkommission über die 
Qualität der Dissertationsvorhabens auf Basis der Bewerbung und der Bestandteile des 
Vorstellungsgesprächs an die Zulassungskommission 

All diese Maßnahmen sind zu begrüßen und scheinen geeignet, bisher bestehende Kritikpunkte 
weitgehend auszuräumen, auch wenn die Vergrößerung der Fachkommission um eine Person 
noch immer hinter dem zurückbleibt, was die Gutachter*innen persönlich als sinnvoll im Sinne 
von Transparenz und Fairness im Aufnahmeverfahren als ideal erachtet hätten. In Unkenntnis 
der konkreten Situation in vergleichbaren Studiengängen an anderen österreichischen 
Hochschulen kann aus gutachterlicher Sicht immerhin guten Gewissens eingeräumt werden, 
dass hier möglicherweise unterschiedliche, aber gleichermaßen legitime Auffassungen vertreten 
werden können - zumal die Antragstellerin die zunächst benannte Problematik einer 
möglicherweise zu starken Dominanz der Studiengangsleitung innerhalb der Fachkommission 
klar anerkannt hat und mit dem nun vorgeschlagenen Modell einen deutlichen Willen zum 
Gegensteuern beweist. 

Hinsichtlich der Frage nach dem Gleichstellungsplan wird in der Nachreichung das Ziel einer 
"ausgewogene(n) Gender-Balance sowohl in der Gesamtheit der Betreuungspersonen als auch 
der Doktorand*innen" dargelegt, wobei "eine Beteiligung des unterrepräsentierten Geschlechts 
von mind. 30 % angestrebt" wird. Ob sich eine konkrete Auswirkung des Geschlechts auf die 
Chancen eines*r Bewerber*in auch bei bereits erreichtem Vorliegen der angestrebten 30 % in 
der Gesamtheit der bestehenden Doktorand*innen ergeben kann, oder ob pro Kohorte stets 
aufs Neue mindestens 30 % der Neuzugelassenen dem unterrepräsentierten Geschlecht 
angehören müssen, geht auch aus der Nachreichung nicht hervor. Zudem ist anzumerken, dass 
der dem Antrag beigefügte Gleichstellungsplan bezüglich der Vergabe von Studienplätzen keine 
Vorgaben macht (und eine derartige Regelung wohl ggf. auch dem darin ebenfalls 
festgehaltenen individuellen Diskriminierungsverbot zuwiderlaufen würde). Insofern besteht 
hier nach wie vor ein gewisser Mangel an Transparenz. 

Bezüglich der letzten Frage wird auf recht ausführliche Darlegungen auf der Website 
(https://www.gmpu.ac.at/forschung/artistic-research und Unterseiten) verwiesen, wo auch 
eine Liste von möglichen Doktoratsthemen einsehbar ist, die in der Zukunft fortlaufend 
erweitert werden soll. Zudem sind FAQs und ausführliche Hilfestellungen angedacht, sobald das 
PhD-Programm starten kann. 
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3 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Antragstellerin seit dem ersten Gutachten vom 
15.04.2024, das zunächst zu einer negativen Bewertung führte, nun enorme Fortschritte, 
insbesondere hinsichtlich der Personalsituation, vorweisen kann. Die beiden Gutachter*innen 
konnten sich hiervon im Rahmen eines Vor-Ort-Termins mit mehreren konstruktiven 
Gesprächsrunden sowie anhand gewissenhafter Prüfung sowohl des ursprünglichen 
Antragstextes wie auch einer Fülle neuer Unterlagen überzeugen. Es ergibt sich somit im 
Unterschied zum ersten Gutachten ein deutlich besserer Eindruck, der ungeachtet vereinzelter 
noch bestehender Kritikpunkte bzw. Optimierungsvorschläge nunmehr zu einem positiven 
Gesamturteil führt. Der große persönliche Einsatz und zielorientierte Gestaltungswille der 
Verantwortlichen der GMPU haben hieran einen entscheidenden Anteil und sind anerkennend 
hervorzuheben. 

(1) Entwicklung und Qualitätssicherung des Doktoratsstudiengangs 

Der Prozess des Aufbaus eines Doktorats in der künstlerischen Forschung (Artistic Research) 
ist systematisch und transparent organisiert, wobei die relevanten Interessengruppen – 
darunter auch Studierende – integriert sind. Seit der Antragstellung im September 2023 
und dem Vor-Ort-Besuch der Gutachter*innen im Februar 2024 hat die GMPU die 
diesbezüglichen Vorbereitungen intensiv und konstruktiv weiterentwickelt. Es gibt ein 
Projekthandbuch, das den Prozess beschreibt und während der erweiterten Projektlaufzeit 
(bis zum 8. September 2025) ständig aktualisiert wurde. Nach Erhalt des ersten Gutachtens 
wurde verstärkt an den Personalfragen des geplanten Doktorats gearbeitet, um das hohe 
Forschungsniveau zu garantieren. Das docService unterstützt die Verbesserung der 
Doktoratsausbildung (auch organisatorisch) und fördert transdisziplinäre und internationale 
Lehr- und Forschungsansätze (siehe „Forschungsumfeld“). Die fortlaufende Beobachtung 
der Einhaltung der Akkreditierungskriterien wird durch das prozessorientierte 
Qualitätsmanagementsystem gewährleistet. Die Leitung reagiert mit hoher Priorität auf 
Rückmeldungen – auch auf negative. Die kontinuierliche Qualitätskontrolle garantiert die 
Einhaltung hoher Standards im Promotionsstudium. 

(2) Forschungsumfeld 

Die GMPU definiert ihr Forschungskonzept durch die Forschungsschwerpunkte Musikalische 
Aufführungskunst (MAK), Komposition sowie Klang und Intermedia. Durch die 
Umstrukturierung des Personals und die Berufung neuer, promovierter künstlerischer 
Forscher*innen hat der Doktoratsstudiengang an Profil gewonnen. Das Profil und die Ziele 
des Doktoratsstudiengangs entsprechen dem Forschungskonzept und der Auffassung der 
künstlerischen Forschung (Artistic Research) sowie dem universitären Anspruch. Eine 
internationale Sichtbarkeit wird durch das hohe wissenschaftlich-künstlerische Niveau der 
Lehrkräfte und ihrer Projekte gewährleistet. Die wichtigsten Kooperationen sind 
international jene mit dem Orpheus Instituut Gent und der Grieg Academy in Bergen, 
national jene mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Zudem besteht 
eine Zusammenarbeit mit lokalen Musikfestivals sowie mit Konservatorien im Alpen-Adria-
Raum und es finden Veranstaltungen von internationalem Maßstab statt. Die Mehrzahl der 
institutionell verankerten Kooperationen im geplanten künstlerischen Doktorat betrifft alle 
drei Forschungsschwerpunkte. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten werden von 
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einem Forschungsservice unterstützt, zu dem das docService gehört. Dabei handelt es sich 
um eine Koordinations- und Serviceeinrichtung für Doktorand*innen und für in der 
Doktoratsausbildung tätiges Universitätspersonal. Nach Erhalt des ersten Gutachtens wurde 
verstärkt an den Personalfragen des geplanten Doktorats gearbeitet. Dies betrifft die 
Besetzung a) bereits im eingereichten Stellenplan vorgesehener Positionen und b) die 
Schaffung neuer Stellen sowie das zeitliche Vorziehen von Besetzungen. Mit Stand vom 1. 
Oktober 2025 sind alle drei künstlerischen Forschungsschwerpunkte mit mindestens zwei 
Professuren vertreten. Insgesamt besteht eine Balance zwischen Lehr-, Forschungs- und 
administrativen Tätigkeiten, wobei es teilweise erhebliche Übergewichte bei den 
Forschungsstunden gibt. Die GMPU verfügt über eine gut funktionierende 
Forschungsinfrastruktur. Wichtige Teile davon sind Forschungsservice, docService, 
Bibliothek, technische Einrichtungen, adäquate Räumlichkeiten und Sachausstattung. Die 
kompetent durchdachte und ausgebaute Forschungsinfrastruktur eignet sich für die 
Entwicklung des Doktoratsstudiengangs. 

(3) Betreuung und Beratungsangebote 

Aufgrund der verbesserten Personalsituation, die auch externe Kooperationen einschließt, 
ist eine geeignete Betreuung der Studierenden, die zudem eine Vielzahl an 
Beratungsangeboten in Anspruch nehmen können, gewährleistet. Die Promotionsordnung 
regelt Rechte und Pflichten sowohl auf Studierenden- als auch auf Betreuerseite klar und 
angemessen. Dabei wird präzise zwischen Haupt- und Nebenbetreuung unterschieden. Die 
voraussichtliche Betreuungsrelation (Anzahl Studierender pro Vollzeitäquivalente, bezogen 
auf die Hauptbetreuung) kann als ausgesprochen günstig angesehen werden. Der in einigen 
Jahren zu erwartende "Volllastbetrieb" des Doktoratsstudiums wird somit aller Voraussicht 
nach problemlos funktionieren. Dies gilt auch hinsichtlich des notwendigen Netzwerks in- 
und ausländischer Kooperationen, die für eine ausreichend vielfältige und dauerhafte 
Forschungscommunity sorgen werden. 

(4) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Das Profil des beantragten Studiengangs ist weitgehend klar, Aufbau und Inhalte 
ermöglichen die Erreichung der intendierten Lernergebnisse und entsprechen der 
Studiengangsbezeichnung und dem gewählten akademischen Grad (PhD in the Arts) in 
adäquater Weise. Hierfür wurde ein das European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) korrekt anwendender Studienplan erstellt, der unterschiedliche, für ein 
Doktoratsstudium geeignete Lehrveranstaltungen enthält, wobei es den Gutachter*innen 
durchaus wünschenswert erschiene, einen noch breiteren philosophischen und 
kulturtheoretischen Hintergrund zu vermitteln. Es liegt eine Promotionsordnung vor, die 
auch Regelungen zu einem "kollaborativen Doktoratsstudium" enthält, bei dem 
künstlerische Leistungen im Team erbracht werden. Das dem Antrag beigefügte Muster 
eines studiengangsspezifischen Diploma Supplement ist zufriedenstellend. Auch die 
Voraussetzungen für eine Zulassung zum Doktoratsstudium sind in der letzten 
Nachreichung vom 21.11.2025 ausreichend klar definiert worden und scheinen den 
Anforderungen eines Doktoratsstudiums angemessen. Besagte Nachreichung lässt nunmehr 
auch ein weitgehend transparentes und faires Aufnahmeverfahren erwarten, was 
insbesondere durch eine Vergrößerung der Fachkommission und weitergehende Protokoll- 
und Berichtspflichten anhand eines verbindlichen Kriterienkatalogs gewährleistet werden 
soll, wobei die konkrete Anwendung des Gleichstellungsplans nach wie vor gewisse Fragen 
aufwirft. Außerhalb des Doktoratsstudiums bereits erworbene Kompetenzen, darunter 
Prüfungen, die an anderen postsekundären Bildungseinrichtungen abgelegt wurden, werden 
in transparenter Weise anerkannt. 
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(5) Personal 

Die GMPU hat den Personalbereich des Doktoratsstudiengangs in drei Richtungen 
entscheidend weiterentwickelt (Stand: 01.10.2025): Implementierung der im eingereichten 
Stellenplan vorgesehenen Positionen, zeitliches Vorziehen von Besetzungen, Schaffung 
neuer Stellen. Bei der Rekrutierung von Forschungspersonal wurden zudem 
qualitätsgarantierende Maßnahmen etabliert. Bei der Betreuung von Dissertationen verfügt 
der*die Hauptbetreuer*in über eine Promotion und eine Venia. Der*die Nebenbetreuer*in 
verfügt ebenso über eine Venia, jedoch nicht zwingend über eine Promotion. Derzeit gibt es 
drei neue Universitätsprofessuren und eine Universitätsassistenz mit dem Schwerpunkt 
Artistic Research (die Universitätsassistentin absolviert parallel eine Promotion an einer 
anderen Universität). Eine Universitätsprofessur für Klang und Intermedia sowie eine 
weitere Universitätsprofessur sind mit promovierten Experten besetzt. Alle 
Universitätsprofessor*innen sind herausragende Künstlerpersönlichkeiten und gleichzeitig 
erfahrene Expert*innen auf dem Gebiet der Artistic Research, die auch Forschungsprojekte 
betreut haben. Sie sind an der GMPU hauptberuflich beschäftigt. Es gibt zwei noch nicht 
besetzte Stellen, an deren Besetzung die GMPU weiterarbeitet. Das Vollzeitäquivalent des 
in den Doktoratsstudiengang einbezogenen Personals liegt zwischen 0,40 und 1,0 (in einem 
Fall, bei einem Senior-Künstler, beträgt es 0,20), wobei Forschung und Lehre, d. h. auch 
die Betreuung, berücksichtigt sind. Die Antragsstellerin beobachtet und fördert die 
Personalentwicklung der Betreuerinnen und Betreuer durch verschiedene Formen und 
Maßnahmen. 

(6) Finanzierung 
Das geplante Doktoratsstudium genießt den politischen Rückhalt der Kärntner 
Landesregierung als Eigentümerin der GMPU und ist mit ausreichenden finanziellen Mitteln 

 bis zum Jahre 2031 ausgestattet. Dies geht aus dem mit 
verbindlicher Finanzierungszusage der Landesregierung verbundenen Finanzierungsplan 
hervor, der mit der letzten institutionellen Akkreditierung eingereicht wurde. Die 
Antragstellerin hat dabei sowohl bereits getätigte Investitionen wie auch die im Vergleich 
zum ursprünglichen Akkreditierungsantrag gestiegenen Personalkosten entsprechend 
berücksichtigt. Es kann somit eine durchdachte und tragfähig erscheinende Finanzierung 
bescheinigt werden. 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des 
Doktoratsstudiengangs „Künstlerisches Doktoratsstudium“. 

4 Eingesehene Dokumente 

• Antrag auf Akkreditierung des „künstlerischen Doktoratsprogramms“ der Gustav 
Mahler Privatuniversität für Musik vom 05.09.2023, durchgeführt in Klagenfurt 

• Ergänzungen zum Antrag vom 08.09.2025 

• Nachreichungen vom 16.02.2024 nach dem ersten Vor-Ort-Besuch: 

• Auszug aus dem Stellenplan,  
• Finanzierungsplan und Ausschreibungen 
• Aktuelle Studierendenzahlen 

• Nachreichung vom 30.09.2025 vor dem zweiten Vor-Ort-Besuch: 
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• Erläuterung zur Berechnung der Betreuungsrelation 

• Nachreichungen vom 13.10.2025 nach dem zweiten Vor-Ort-Besuch: 

• Finanzierungsplan 

• Nachreichungen vom 21.11.2025 nach dem zweiten Vor-Ort-Besuch: 

• Erläuterung zur künstlerischen Präsentation innerhalb des Rigorosums 

• Erläuterungen zum kollaborativen Doktorat 

• Gütekriterien für die Zulassungsvoraussetzungen und das Aufnahmeverfahren 
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